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Editorial
Im Januar jähren sich zwei Ereignisse, die gleichsam einen An-
fangs- und einen Endpunkt der Shoah symbolisieren: Während 
der 20. Januar durch die Wannseekonferenz 1942 für die Sys-
tematisierung des staatlich organisierten Völkermords steht, ist 
der 27. Januar – der Tag, an dem 1945 das Konzentrationslager 
Auschwitz-Birkenau befreit wurde – seit 2005 Internationaler 
Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Das 
Gedenken an die NS-Opfer ist in Deutschland inzwischen Teil 
der Staatsräson. Doch wie verändern sich Erinnern und Geden-
ken mit wachsender zeitlicher Distanz, und wie kann histori-
sches Lernen künftig aussehen?

Mit dem bevorstehenden Ende der unmittelbaren Zeitzeugen-
schaft stellt sich die Frage nach dem Umgang mit und dem Lernen 
aus „unannehmbarer Geschichte“ (Imre Kertész) neu. Wie könn-
ten oder sollten Gedenktage wie der 27. Januar begangen werden, 
um die Erinnerung lebendig zu halten und weiterzutragen? Las-
sen sich Lehren aus der Shoah für nachfolgende Generationen 
aktualisieren? Kann es überhaupt positive „Lehren“ aus negati-
ver Geschichte geben? Sollte der Holocaust künftig „historisiert“ 
und in eine breitere Gewaltgeschichte eingeordnet werden, oder 
lässt sich aus ihm eine Art „universalisierte“ Moral ableiten, die 
sich etwa in verstärkter Menschenrechtsbildung niederschlägt?

Letztlich sind Gedenken und historisches Lernen immer auch 
sehr persönliche Angelegenheiten. Bei allen Konzepten, die 
etwa Gedenkstätten und Ausstellungen zugrunde liegen, lässt 
sich doch nicht verordnen, welches Bild am Ende bei den Besu-
cherinnen und Besuchern entsteht, welche Botschaft „hängen 
bleibt“. Insofern könnte sich die Vielfalt der deutschen Gedenk-
stättenlandschaft als große Stärke erweisen. Vieles wird davon 
abhängen, ob es gelingt, diese zu erhalten und dabei gleichzei-
tig offen zu bleiben für neue Ansätze, Zugänge und Fragen der 
nächsten Generation.

Johannes Piepenbrink
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Die Geschichtskultur in Deutschland hat
sich in den vergangenen dreißig Jahren

einschneidend verändert. Galt die selbstkri-
tische Auseinander-
setzung mit dem Na-
tionalsozialismus bis
in die 1980er Jah-
re hinein in der Bun-
desrepublik gemein-
hin eher als Nestbe-
schmutzung denn als
elementare politische
und sittliche Not-

wendigkeit, gehören die Bewahrung des Ge-
dächtnisses an die Opfer des Nationalsozi-
alismus und die Erinnerung an den Holo-
caust heute zur Staatsräson. An den Orten
einst vergessener, durch absichtliche Zerstö-
rung oder gleichgültige Nachnutzung aus
der Wahrnehmung gedrängter Konzentrati-
onslager und Tötungsorte sind institutiona-
lisierte Gedenkstätten entstanden. Mit der
1999 etablierten, 2008 fortgeschriebenen Ge-
denkstättenkonzeption ist der Bund in bis
dahin kaum vorstellbarem Maß an der Auf-
arbeitung der NS-Vergangenheit und auch
des DDR-Kommunismus beteiligt. Die Ge-
schichte der umstrittenen und verzögerten
Auseinandersetzung ist längst selbst Gegen-
stand der Reflexion geworden.

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Trotzdem klaffen der Ausbau der Gedenk-
stättenlandschaft – zwischen 1980 und 2010 
entstanden in der Bundesrepublik mehr als 
150 kleinere und größere Gedenkstätten – 
und die systematische Konzeptualisierung 
des Lernens aus unannehmbarer Geschichte 
(Imre Kertész) auseinander. Dieses Problem 
und die damit verbundenen Herausforde-
rungen werden von der normativen Rheto-

rik der Erinnerung, wie sie nicht nur in der 
Bundesrepublik entstanden ist, eher ver-
deckt als dass damit eine Lösung verbunden 
wäre. In besonderer Weise verdeckt die Rhe-
torik der Erinnerung die Frage danach, ob 
nicht zumindest in Hinsicht auf das histori-
sche Lernen und in Hinsicht auf die Folgen 
für die Bildung von Geschichtsbewusstsein 
– kurz: in geschichtsdidaktischer Perspek-
tive – zwischen Geschichte und einer Ge-
schichte, die nicht hätte passieren dürfen, 
zwischen Geschichte und menschenfeind-
licher, unannehmbarer, im nicht-religiösen, 
nicht-metaphysisch-geschichtsteleologischen
Sinne heilloser Geschichte unterschieden 
werden muss. Und sei es nur, weil sich mit 
letzterer ein Identifikations- und Tradie-
rungsverbot verbindet sowie eine besondere 
kognitiv-affektive Wucht, die ebenso aufrüt-
teln wie erschrecken und beängstigen kann; 
jedenfalls dann, wenn Geschichte nicht nur 
als narrative Konstruktion ohne Wirklich-
keitsbezug verstanden wird.

Die folgenden Überlegungen beanspru-
chen keinesfalls, die geschichtstheoretischen 
und geschichtsdidaktischen Grundprobleme 
des Lernens aus unannehmbarer Geschichte 
vollständig oder abschließend zu behandeln. 
Sie möchten vielmehr darauf aufmerksam 
machen, dass es sie überhaupt gibt. Die viel-
fach beschworene „Zukunft der Erinnerung“ 
ist deshalb unauflöslich mit der Frage nach 
dem Lernen aus unannehmbarer Geschichte 
verbunden.

  

Erinnerung als Königsweg?

Wenn ich mich im Titel meines Beitrags auf 
Hannah Arndt und Imre Kertész beziehe, 
dann tue ich das, weil sowohl der Begriff des 
radikal Bösen wie die Charakterisierung von 
Geschichte als unannehmbar nicht ins Abs-
trakte oder sogar Metaphysische verweisen, 
sondern durchdachte historische Erfahrung 
repräsentieren und auf dem Durchdenken, 
auf dem Begreifen historischer Erfahrung 
beharren, damit unmenschliche Geschichte 
überwunden und unter Bezug auf historische 
Erfahrung verhindert werden kann. 

Hannah Arendt, die deutsch-jüdische Phi-
losophin, die nach 1933 Flucht, Internierung 
und die Recht- und Schutzlosigkeit einer 
Staatenlosen erfahren musste, hat den Be-

mailto:vknigge@buchenwald.de
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griff des radikal Bösen ab 1950 entwickelt. ❙1 
Wie im Fall anderer ihrer Begriffe drückt 
sich in ihm Arendts Anliegen aus, die rein 
nacherzählende Darstellung nationalsozia-
listischer Gräuel analytisch zu überwinden 
und eine elementare Selbstverständigung da-
rüber anzustoßen, wie Vernunft, Geschich-
te, Politik, Gesellschaft und Mensch nach 
und mit der Erfahrung der Shoah gedacht 
werden müssen.

Imre Kertész, der als ungarischer Jude 
Auschwitz und Buchenwald überlebt hat, hat 
1995 dargelegt, dass die mittlerweile zur Rou-
tine gewordene Redeweise von der Unver-
stehbarkeit der nationalsozialistischen Ver-
brechen, insbesondere der Shoah, „im Grund 
ein Synonym (für) unannehmbar“ sei. Unan-
nehmbar – damit will Kertész gerade nicht sa-
gen, dass Geschichte und Erfahrung des Na-
tionalsozialismus nicht angeeignet, das heißt 
verstanden und begriffen werden können. Er 
versteht Unannehmbarkeit auch nicht als mo-
ralisches Verdikt, so wie man etwa von einem 
unannehmbaren Verhalten spricht. Vielmehr 
geht es ihm darum, eine aus der historischen 
Erfahrung unmittelbar resultierende und sie 
symptomatisch zum Ausdruck bringende 
Erkenntnisabwehr bloßzulegen: „Was wir als 
irrational, als unverstehbar empfinden bzw. 
dazu erklären, ist (…) weniger eine Sache der 
äußeren Faktoren als vielmehr unserer eige-
nen Innenwelt. Wir können und wollen ein-
fach nicht der brutalen Tatsache ins Auge se-
hen, daß jener Tiefpunkt der menschlichen 
Existenz, auf den der Mensch in diesem Jahr-
hundert herabgesunken ist, nicht nur mit der 
eigenartigen und befremdlichen – ‚unversteh-
baren‘ – Geschichte von ein oder zwei Gene-
rationen zu erklären ist, sondern zugleich 
eine der generellen Möglichkeiten des Men-
schen darstellt, also Beispiel einer Erfahrung 
ist, die bei gegebener Konstellation auch un-
sere eigene Möglichkeit einschließt.“ ❙2

Damit wendet auch er sich gegen die Re-
duktion historischer Erfahrung aufs grau-
enhafte Detail und ihre Abschottung durch 

❙1  Vgl. Hannah Arendt, Denktagebuch. 1950 bis 
1973, 2 Bde., München–Zürich 2002, hier: Bd. 1, S. 7.
❙2  Imre Kertész, Meine Rede über das Jahrhundert. 
Vortrag am Hamburger Institut für Sozialforschung, 
14. 5. 1995, zit. nach: Sebastian Kleinschmidt (Hrsg.), 
Stimme und Spiegel. Fünf Jahrzehnte Sinn und Form, 
Eine Auswahl, Berlin 1998, S. 17.

voreilige moralische Appelle, vertritt aber 
keineswegs die essenzialistische Vorstel-
lung eines geschichtsentkoppelten, allge-
meinmenschlich Bösen, das sich willkürlich 
periodisch Bahn bräche. Vielmehr geht es 
ihm um ein Bewusstsein, das sowohl um die 
konkreten politischen, kulturellen und so-
zialen Merkmale der „Konstellation“ weiß, 
in der staatliche und gesellschaftliche Wirk-
lichkeit in Gewalt und Destruktivität um-
schlagen, und das sich darüber hinaus darum 
bemüht, zu begreifen, welche damit verbun-
denen Einsichten es abwehrt – und aus wel-
chen Gründen.

Im Gegensatz dazu gilt heute, wie ange-
deutet, in erster Linie „Erinnern“ als Königs-
weg des Lernens aus und gegen Diktatur- und 
Gewaltgeschichte. ❙3 Dies gilt ungeachtet des-
sen, dass die unmittelbare, lebensgeschicht-
lich rückgebundene Erinnerung an den Na-
tionalsozialismus fast gänzlich erloschen ist 
und die allgegenwärtige Rede von der Erinne-
rung den Begriff ausgehöhlt hat. Denn weder 
das individuelle noch das historische Erin-
nern in der Gesellschaft ist automatisch iden-
tisch mit kritischem, gegenwartsrelevantem 
Lernen aus unannehmbarer Geschichte. Zu-
dem bezeichnet Erinnern diesem Verständ-
nis nach paradoxerweise sowohl das Ziel des 
Lernens – nämlich Erinnern lernen, Erinne-
rung lernen – wie auch den Vorgang des Ler-
nens selbst, insofern Erinnern und Lernen 
gleichgesetzt werden. Erinnern gilt dement-
sprechend als adäquate, gleichsam natürli-
che Verschränkung von Wissen um die Ver-
gangenheit, triftiger Vergangenheitsdeutung 
und politisch-moralischer Wertbildung. Die 
unterschiedlichen Dimensionen von Erin-
nerung – von der an Erfahrung gebundenen 
mikro perspektivischen lebensgeschichtlichen 
Erinnerung bis hin zu den mehr oder minder 
durchmachteten Formen historischen Erin-
nerns in der Gesellschaft – werden verwischt. 
Fragen nach dem Charakter und den Heraus-
forderungen des Lernens aus unannehmbarer 
Geschichte erscheinen überflüssig; allenfalls 
stellen sich Fragen nach der medialen Mo-
dernisierung der Weitergabe von Erinnerung, 
nach mitreißenden Vermittlungsrezepten.

❙3  Vgl. Volkhard Knigge, Erinnerung oder Ge-
schichtsbewusstsein? Warum Erinnerung allein in 
eine Sackgasse für historisch-politische Bildung füh-
ren muss, in: Stiftung Topographie des Terrors, Ge-
denkstättenrundbrief Nr. 172 (12/2013), S. 3–15.
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Ich möchte an zwei Beispielen andeuten, 
wie weit dieser Prozess fortgeschritten ist. So 
hat sich seit Richard von Weizsäckers – mit 
Rückgriff auf die jüdische Mystik geschichts-
metaphysisch aufgeladener – Darstellung der 
Erinnerung als Erlösung ❙4 in seiner Anspra-
che zum Kriegsende 1985 zunehmend die 
Vorstellung ausgebreitet, die Zukunft der 
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozia-
lismus läge allein in der Identifikation mit der 
Erinnerung von – insbesondere jüdischen – 
Überlebenden. Horst Köhler hat das in seiner 
Rede zum 60. Jahrestag des Kriegsendes 2005 
so formuliert: Nachdem Deutschland sich 
„von seinem Inneren her“ verändert habe, 
bliebe nur mehr als Pflicht das „Wachhalten 
der Erinnerung“, verstanden als Weitergabe 
der Erinnerungen von Zeitzeugen von Ge-
neration zu Generation. ❙5 Auch Bundestags-
präsident Norbert Lammert hat diese Auffas-
sung in seiner Rede zum 27. Januar 2015 mit 
Rückgriff auf Elie Wiesels Vorstellung vom 
Zeugen des Zeugen bekräftigt, indem er es 
eine ermutigende Erfahrung nannte, dass in 
Deutschland eine „Generation von Zeugen 
der Zeugen im Entstehen begriffen“ sei. ❙6

Dass die würdigende Annahme und Ak-
zeptanz der Zeugenschaft nationalsozialis-
tisch Verfolgter in der deutschen Gesellschaft 
für die selbstkritische Auseinandersetzung 
mit dem Nationalsozialismus von elementa-
rer Bedeutung war, ist gewiss. Unbestreitbar 
ist aber auch, dass selbst durch die Additi-
on unzähliger Mikrogeschichten Geschichte 
weder geschrieben noch erklärt noch begrif-
fen werden kann. Junge Menschen Erinnern 
zu lehren, wie es Empfehlungen der Kultus-
ministerkonferenz und eine darauf bezoge-
ne Tagung im April 2015 mit dem Titel „Er-
innern lernen“ nahelegen, verschärft nur das 
Problem. Denn hier deutet sich eine inhalt-

❙4  Die Formulierung geht zurück auf den Gründer 
des Chassidismus im 18. Jahrhundert Baal Schem 
Tov: „Vergessen verlängert das Exil, in der Erinne-
rung liegt das Geheimnis der Erlösung.“
❙5  Horst Köhler, Rede bei der Gedenkveranstal-
tung im Plenarsaal des Deutschen Bundestages zum 
60. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in 
Europa, 8. 5. 2005, www.bundespraesident.de/Shared-
Docs/Reden/DE/Horst-Koehler/Reden/ 2005/ 05/ 
20050508_Rede.html (10. 12. 2015).
❙6  Norbert Lammert, Begrüßungsansprache am Tag 
des Gedenkens für die Opfer des Nationalsozialis-
mus im Deutschen Bundestag, 27. 1. 2015, www.bun-
destag.de/bundestag/praesidium/reden/ 2015/ 002/ 
357470 (10. 12. 2015).

liche und institutionelle Zergliederung des 
historischen Lernens an, nämlich: An der 
Schule werde Geschichte eher als Stoff, als 
Faktenwissen vermittelt, während Gedenk-
stätten – als bloße Erinnerungsorte missver-
standen – Wertbezüge und politische Orien-
tierungen beisteuerten, etwa in Gestalt der 
Menschenrechte oder der Legitimierung der 
 Demokratie.

Aus Geschichte lernen?

Ich möchte nicht missverstanden werden. 
Ich will nicht ein weiteres Mal den Rele-
vanzverlust des Historikers in Postmoder-
ne und Mediengesellschaft mit ihrer Vielzahl 
an Vergangenheitsdeutern, Geschichtsbild-
produzenten, zersplitterten Sichtweisen auf 
und heterogenen Erinnerungen an die Ver-
gangenheit beklagen. Es geht mir vielmehr 
darum, ernst zu nehmen, dass die Auflösung 
von Geschichte und Geschichtsbewusst-
sein in Erinnerung und Erinnerungsrheto-
rik wesentliche Fragen verstellt beziehungs-
weise sie voreilig als beantwortet erscheinen 
lässt. Dazu zählt erstens die grundsätzli-
che Frage, ob aus Geschichte überhaupt ge-
lernt werden kann. Zweitens ist die Frage zu 
stellen, inwieweit der Nationalsozialismus 
oder ihn begünstigende Strukturen tatsäch-
lich nur noch Geschichte sind – eine Frage, 
die für die Bestimmung geschichtskonkreter 
Gegenwartsrelevanz des Lernens von beson-
derer Bedeutung ist. Und drittens ist zu fra-
gen, wie mit der Aporie umgegangen werden 
kann, dass die politisch-moralische Beurtei-
lung von Geschichte als menschenfeindlich, 
unannehmbar oder heillos im Prinzip die his-
torischen und politisch-moralischen Einsich-
ten und das Urteilsvermögen voraussetzen, 
die durch das historische Lernen gewonnen 
werden sollen.

Zudem gehört hierher, dass wissenschaft-
liche Geschichtsschreibung kein Mittel un-
mittelbarer, politisch-moralischer Beurtei-
lung von Geschichte sein kann und dass sie 
sich durch moralische Vorfestlegungen um 
Erkenntnismöglichkeiten brächte; es aber 
auch keine Lösung ist, die politisch-morali-
sche Dimension des Geschichtsbewusstseins 
gleichsam in historisch entkernte Erinnerung 
und Pietät auszulagern. Welche Folgen diese 
Aufspaltung hat, zeigt ein Beispiel aus dem 
Alltag der Gedenkstätte Buchenwald: „Wie 

http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Horst-Koehler/Reden/2005/05/20050508_Rede.html
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Horst-Koehler/Reden/2005/05/20050508_Rede.html
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Horst-Koehler/Reden/2005/05/20050508_Rede.html
http://www.bundestag.de/bundestag/praesidium/reden/2015/002/357470
http://www.bundestag.de/bundestag/praesidium/reden/2015/002/357470
http://www.bundestag.de/bundestag/praesidium/reden/2015/002/357470
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können Sie meinem Hund das nur antun? 
Haben Sie denn nichts aus der Geschichte ge-
lernt?“ – entrüstet sich eine Dame, als eine 
Mitarbeiterin sie darauf aufmerksam macht, 
dass Hunde nicht in den Kernbereich der 
Gedenkstätte, das ehemalige Häftlingslager, 
mitgenommen werden dürfen. 

Dass aus der Geschichte gelernt werden 
muss, scheint mit der Erfahrung des Nati-
onalsozialismus – und anderer Diktaturen 
und Menschheitsverbrechen – zwingend. 
Karl Jaspers hat dementsprechend nach 1945 
von „Selbstdurchhellung“ in geschichtli-
cher und persönlicher Hinsicht gesprochen. 
Erich Weniger hat (1946/49) dazu aufgefor-
dert, die geschichtliche Erfahrung zum „Be-
wußtsein zu bringen und kritisch zu durch-
leuchten“. Felix Messerschmid verstand 
(1963) unter Erinnerung die Rückbindung 
des Geschichtsbewusstseins an „prägende 
sittliche Einsichten“. Theodor Litt hat (1948) 
eine „Erziehung zu historischem Verstehen“ 
und zu „historischer Selbstkritik“ als Auf-
gabe gestellt. ❙7 Die sich ab Ende der 1960er 
Jahre entwickelnde Geschichtsdidaktik – al-
len voran 1966 Friedrich J. Lucas ❙8 – hat his-
torisches Lernen aus dem Bann eines ver-
meintlich wertneutralen Historismus gelöst; 
insbesondere seiner Tendenz, Vergangenhei-
ten in ihrer Eigenheit und ihrem normativen 
Eigensinn letztlich hinnehmend bloß zu ver-
stehen. Dagegen hatte sich etwa Jean Améry, 
Widerstandskämpfer und Auschwitzüber-
lebender, 1976 nachdrücklich gewandt: „Im 
humanen Sinn aber ist entscheidender die 
Forderung, dass die Geschichtsbetrachtung, 
nicht anders als die historischen Verläufe 
selbst, ein moralisch wertendes Element ent-
halten muss. Vernünftig ist das Wirkliche 
nur, solange es moralisch ist. Und Histori-
zität wird im Sinne des Menschen unnatür-
lich, sobald sie sich wertneutral gibt. So ver-
standen ist der Mythos vom Dritten Reich 
als Mythos vom radikal Bösen sachgetreu-
er als eine vorgebliche Objektivität, die dem 

❙7  Karl Jaspers, Die Schuldfrage, Heidelberg 1946; 
Erich Weniger, Neue Wege im Geschichtsunterricht, 
Frankfurt/M. 1949; Felix Messerschmid, Historische 
und politische Bildung, in: Neue Sammlung, 2 (1963), 
S. 12-34; Theodor Litt, Wege und Irrwege geschicht-
lichen Denkens, München 1948.
❙8  Vgl. Friedrich J. Lucas, Der Beitrag des Geschichts-
unterrichts zur politischen Bildung, in: Gesellschaft – 
Staat – Erziehung. Blätter für politische Bildung und 
Erziehung, 10 (1966), S. 381–395.

Übel sich nicht widersetzt und allein durch 
ihre Indifferenz schon zu dieses Übels Für-
sprecher wird.“ ❙9

Mit der Entwicklung der „Kategorie des 
Geschichtsbewusstseins“ ❙10 verloren Vorstel-
lungen historischen Lernens, die deskriptive 
Vergangenheitsdarstellungen explizit oder im-
plizit mit gegenwartskonformer Sinngebung 
(wenn nicht gar Gesinnungsbildung) verban-
den, ihre Grundlage. In den Mittelpunkt rück-
ten nun das Wissen um und die begreifende 
Bearbeitung der Verschränkung von Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft, von Vergan-
genheitserfahrung und Zukunftserwartung – 
kurz: von Historizität und die Befähigung zu 
historischem Denken und Urteilen. Es ging 
nicht mehr um einen teleologisch festgezurr-
ten Sinn der Geschichte, es ging nicht mehr um 
Geschichtsbilder und vorgegebene historische 
Identifikationen, sondern um reflektierte Ori-
entierung an triftig angeeigneter und durchge-
arbeiteter historischer Erfahrung.

Ob – und inwieweit – Geschichte tatsäch-
lich abgeschlossen ist, lässt sich in dieser Per-
spektive nicht von der Gegenwart her oder ge-
schichtspolitisch dekretieren. Es bedarf des 
doppelten Blicks auf Vergangenheit und Ge-
genwart, auf Distanz und Nähe zwischen Ges-
tern und Heute. Und: Angesichts der Vielfalt 
von Faktoren, die die Geschichte und ihren 
Verlauf prägen, lässt sich diese Frage nicht nur 
auf ein Kriterium gestützt beantworten, etwa 
dem der institutionellen Verfassung des Staa-
tes. Auch in der Demokratie können Menta-
litäten oder Strukturen wirksam sein, die zur 
Etablierung der Diktatur beigetragen haben. 
Man denke nur an die Verbindung von sozio-
ökonomisch verursachter Angst in der Gesell-
schaft und Entstehung sowie Ausagieren von 
Ressentiments oder deren rassistischer Fixie-
rung. Ich breche die Skizze hier ab, denn ich 
bin bisher nur mittelbar auf die Frage einge-
gangen, ob man aus Geschichte lernen kann, 
so wie es landläufig unterstellt wird.

❙9  Jean Améry, Die Zeit der Rehabilitierung. Das 
Dritte Reich und die geschichtliche Objektivität 
(1976), in: ders., Werke. Bd. 7: Aufsätze zur Politik 
und Zeitgeschichte, Stuttgart 2005, S. 92 f.
❙10  Vgl. Karl-Ernst Jeismann, Geschichtsbewusst-
sein, in: Hans Süssmuth (Hrsg.), Geschichtsdidak-
tische Positionen, Paderborn 1980, S. 179–219; Rolf 
Schörken, Geschichtsdidaktik und Geschichtsbe-
wußtsein, in: Geschichte in Wissenschaft und Unter-
richt, 23 (1972), S. 81–89.
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Handlungsrezepte aus der Geschichte?
Vor Kurzem fragte mich ein Bundestagsab-
geordneter, der die Aufarbeitung des Natio-
nalsozialismus und die Umwandlung ehema-
liger Konzentrationslager in Gedenkstätten 
schon früh engagiert begleitet hatte, welche 
Antwort die Auseinandersetzung mit dem 
Nationalsozialismus in Bezug auf die Frage 
gebe, ob die Bundesrepublik heute Waffen an 
Saudi-Arabien liefern solle. Die hier erwar-
tete unmittelbare Ableitung von Handlungs-
rezepten aus der Geschichte ist verständlich, 
aber in mehrfacher Hinsicht problematisch. 
Historisches Denken betont aus guten Grün-
den die Offenheit des Geschichtsprozesses 
und damit zugleich die menschliche Freiheit 
und Verantwortung, Geschichte zu gestal-
ten. Die Geschichte auf Lehren festzulegen, 
hieße, sie nachträglich, vom Heute her mora-
lisch oder politisch zu fixieren, im schlimms-
ten Fall: sie sich für herrschaftliche Zwecke 
zurechtzulegen, sie mit einem politischen 
oder moralischen Telos zu versehen, das Frei-
heit und Verantwortung suspendiert. Ge-
schichte würde damit zu einem Gegenstand 
der Einübung in Anpassung, zumindest aber 
würde sie bloß illustrativ, entkontextualisiert 
und aufs funktionale Fragment reduziert 
präsentistisch verwendet. Nicht zuletzt ist 
eine unmittelbar Handlungsrezepte geben-
de Geschichte aufgrund der beschleunigten 
Enttraditionalisierung in der Moderne, auf-
grund des mit ihr verbundenen beschleunig-
ten Wandels nicht mehr denkbar. ❙11

Handlungsrezepte lassen sich – ebenso we-
nig wie Orientierung und Sinn – auch nicht 
mehr aus vermeintlich absoluten Gewisshei-
ten über den Gang der Geschichte ableiten. 
Dass Geschichte die Inkarnation von Fort-
schritt sei – im Sinne der Aufklärung, des 
Marxismus oder westlicher Modernisierungs-
theorien – ist nicht nur durch wissenschaft-
liche Nachdenklichkeit, sondern auch histo-
risch widerlegt. Gleichwohl – und hier möchte 
ich Améry ernst nehmen – kann es angesichts 
katastrophaler historischer Erfahrungen nicht 
hinreichen, Gegenwart im Spiegel der Ge-
schichte nur kontemplativ zu schauen oder 
mit Geschichte postmodern zu spielen. Zumal 
die geschichtstheoretischen Hinweise ernst zu 

❙11  Vgl. dazu grundlegend: Reinhart Koselleck, His-
toria Magistra Vitae, in: ders., Vergangene Zukunft, 
Frank furt/M. 1979, S. 38–66.

nehmen nicht ausschließt, sich zumindest da-
rum zu bemühen, Einsicht und Orientierung 
an historischen Begebenheiten und Konstella-
tionen zu gewinnen auf das hin, was man bes-
ser nicht tun sollte. Und hierfür eignen sich 
gerade die Begebenheiten, an denen tradierte 
Erwartungshorizonte und die Selbstverständ-
lichkeit von Geschichts- und Kulturgewiss-
heiten im Lebensvollzug durch historische 
Ereignisse in die Krise geraten. ❙12

Wenn wir uns so der Geschichte zuwenden, 
gewinnen wir zwar für den Einzelfall kein 
Handlungsrezept, aber – beispielsweise – aus 
der historischen Erfahrung das Wissen, dass 
sich mittels Rassismus soziale oder ökonomi-
sche Probleme in der Gesellschaft nicht bewäl-
tigen lassen. Man kann aber auch einen Schritt 
weitergehen und danach fragen, welche Ge-
schichts- und Kulturgewissheiten durch histo-
rische Begebenheiten, hier: den Nationalsozia-
lismus, in die Krise geraten und welche Folgen 
damit – auch für das erkennende Bewusst-
sein – verbunden sind. Das ist der Weg, auf 
den  Arendt und Kertész hinweisen und den 
Ruth Klüger, die Auschwitz überlebt hat, so 
formuliert: „Wer mitfühlen, mitdenken will, 
braucht Deutungen des Geschehens. Das Ge-
schehen allein genügt nicht.“ ❙13 Dem Gesche-
hen eine der historischen Erfahrung abgerun-
gene Bedeutung zu geben, gehört selbst zum 
historischen Denken und heißt gerade nicht, 
Geschichte vom Heute her zu übermächti-
gen – auch wenn die Fragen, die wir an die Ver-
gangenheit stellen, vom Heute her  kommen.

Die so gewonnene Bedeutung ist gewiss 
auch eine Konstruktion, aber keine von 
Überlieferung, Quellenkritik und metho-
discher Triftigkeit abgekoppelte, freihändi-
ge. Die Erinnerungen Überlebender können 
sie instruieren, auch wenn sie kontextualisie-
rend und perspektivisch darüber hinausgeht. 
Man kann diese Konstruktion als Sinnbil-
dung verstehen, sie ist aber weit mehr Des-
illusionierung und Hinterfragen von Sinn. In 
didaktischer Hinsicht steht eine solche Form 
der historischen Bedeutung – um es altmo-
disch zu formulieren – weniger für ein un-
mittelbares Lernziel, sondern vielmehr für 

❙12  Vgl. Jürgen Habermas, Aus der Geschichte ler-
nen?, in: ders., Die Normalität einer Berliner Repu-
blik, Frank furt/M. 1995, S. 9–17.
❙13  Ruth Klüger, Weiter leben. Eine Jugend, München 
1997 (1992), S. 128.
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die Überwindung eines – überdies leicht in-
strumentalisierbaren oder ratlos machenden 
– erkenntnisarmen Positivismus des Grauens. 
Anders gesagt: Sie ist Gegenstand und Aus-
gangspunkt für historisches Lernen als be-
wusste Selbstbeunruhigung. Ich komme da-
rauf zurück.

Ende der Gewissheiten

Hannah Arendt hat früh auch darauf hin-
gewiesen, dass das historisch Neue der Sho-
ah in der Zwecklosigkeit des Mordens be-
steht. Einen Zweck erfüllte dies Projekt nur 
in der Perspektive des gesellschaftsbiologi-
schen Paradigmas des Nationalsozialismus, 
seines Rassismus und Erlösungsantisemitis-
mus, nicht aber im Horizont tradierter und 
lebensweltlich verankerter (Zweck-)Ratio-
nalität. Menschen wurden nicht nur grund-
los, nicht nur wegen ihrer Abstammung aus 
jedem Lebensrecht verstoßen. Die Widersin-
nigkeit des Genozids bestand auch in der Ver-
nichtung dringend benötigter Arbeitskraft 
und in der Bindung kriegswichtiger Ressour-
cen. Den Deutschen nützlich zu sein – etwa 
durch Zwangsarbeit in den Ghettos – rettete 
nicht. Die kulturselbstverständliche Gewiss-
heit, dass Zweckrationalität das Äußerste ver-
hindert, wurde vielmehr von den Nationalso-
zialisten für die reibungslose Abwicklung des 
Mordens funktionalisiert.

Das alles ist hinlänglich und tiefenscharf 
beschrieben. Weniger deutlich machen wir 
uns, welche Folgen es hat, wenn – nachdem 
Geschichte schon kein erlösendes Telos mehr 
hat – auch keine verlässlichen Begrenzungen 
von Gegenmenschlichkeit mehr angenom-
men werden können. Denn diese bestanden 
doch gerade in der Überzeugung, dass Ge-
walt durch das Interesse von Staaten, von 
Tätern an zweckrationaler Ausbeutung und 
an Selbsterhaltung, das heißt, sich durch ihr 
Handeln nicht mit in den Abgrund zu reißen, 
von selbst begrenzt wird. Karl Jaspers Begriff 
der metaphysischen Schuld ❙14 aufgreifend, 
ließe sich sagen, dass der Nationalsozialis-
mus nicht nur unter Beweis gestellt hat, dass 
die absolute Zerschlagung der Grundsolida-
rität mit dem Menschen als Mensch möglich 
ist, sondern selbst der „Solidarität“, die aufs 
schiere Kalkül herabgekommen ist.

❙14  Vgl. K. Jaspers (Anm. 7).

Unannehmbare Geschichte ist in dieser 
Hinsicht gleichsam doppelt unsicher gewor-
dene Geschichte. So wie sie kein Ziel hat, hat 
sie auch keinen Boden. Das mag in geschichts-
wissenschaftlicher Perspektive kaum von Be-
lang erscheinen. Denn für den forschenden 
Blick gibt es nur Vergangenheiten als solche. 
Für lebensweltliche Selbst- und Weltgewiss-
heit – und historisches Lernen hat damit ele-
mentar zu tun – ist dies aber erheblich. Ich 
denke, wir vergessen in unserer umtriebigen 
Erinnerungskultur zu oft, welche Zumutun-
gen wir eigentlich zum Thema machen und 
dass diese Zumutungen sich weder durch Ab-
standserklärungen in Bezug auf die Vergan-
genheit noch durch Normalitätserklärungen 
in Bezug auf die Gegenwart auflösen lassen. 
Beide sollten vielmehr daraufhin befragt wer-
den, inwieweit sie nicht auch Symptome für 
das kulturelle Unbewusstmachen unannehm-
barer Geschichte und ihrer Virulenz sind.

Bewusste Selbstbeunruhigung

Zum Schluss möchte ich einige didaktische 
Konsequenzen andeuten. Bewusste Selbst-
beunruhigung an historischer Erfahrung hat 
mit einer Erziehung durch Schrecken, hat mit 
Schockpädagogik nichts zu tun. Sie nimmt 
aber ernst und überspielt nicht, dass das mit 
der nationalsozialistischen Geschichte ver-
bundene Beunruhigende nicht abgeschlossen 
ist und zudem den Gegenstand des Lernens 
trifft: nämlich die Geschichte und unsere vor-
reflexiven, im Alltagsbewusstsein verankerten 
Vorstellungen und Erwartungen an sie und 
ihren Gang. Ebenso nimmt sie das Geworden-
sein unannehmbarer Geschichte ernst sowie 
die Möglichkeit, ihre Entstehung, Wirkung 
und fortdauernde Relevanz empirisch gehalt-
voll und konkret kleinzuarbeiten und so auf 
Gegenwart bezogen zu begreifen. Sie hilft 
etwa, zu begreifen, dass die Zerstörung der 
Institutionen friedlicher Konfliktaustragung 
in der Gesellschaft – von der demokratischen 
Gewaltenteilung bis hin zu den Bürgerrech-
ten – und die Durchsetzung eines rassistischen 
Menschenbildes und Gesellschaftskonzepts 
nicht Harmonie und Gerechtigkeit schaffen, 
sondern fortwährend Gewalt erzeugen. Eben-
so wird begreifbar, dass der Einzelne durch 
Mittel der Moderne – wie bürokratische Or-
ganisation und Arbeitsteilung – gleichsam mit 
ruhigem Gewissen an Unrecht und (Massen-)
Mord beteiligt sein kann.
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Hingegen versperrt das konkrete, nicht aufs 
Illustrative verkürzte historische Kleinarbei-
ten den rein normativen Übersprung in Mo-
ral-, Demokratie- oder Menschenrechtspä-
dagogik. Nicht, dass ich solche Konzepte 
grundsätzlich verwerfen wollte, aber sie ver-
kürzen den historischen Sachbezug und fina-
lisieren Geschichte nachträglich. Außerdem 
gehört zur Normalitätserschütterung durch 
die nationalsozialistische Erfahrung, wie in-
aktiv das moralische Selbstbewusstsein geblie-
ben ist, wie schnell Gerechtigkeitsgefühl und 
moralisches Empfinden erodierten; nicht nur 
in einzelnen Fällen, sondern als dominieren-
de Erfahrung und in Bezug auf ganz norma-
le Menschen. Gleichsam mit Kant ein in jedes 
Menschen Herz angelegtes, mit der Vernunft 
natürlich verschwistertes Moralgefühl wach-
rütteln zu wollen, greift deshalb zu kurz.

Solche Konzepte und Formen des histori-
schen Erinnerns in der Gesellschaft greifen 
auch deshalb zu kurz, weil zur Nachgeschich-
te des Nationalsozialismus gehört, dass Ge-
rechtigkeit gegenüber den Opfern nur einge-
schränkt hergestellt worden ist. Selbst wenn 
man hier ein „immerhin“ hinzufügt, bleibt 
noch der bedachteste und unaufdringlichste 
Appell an das Moralgefühl im Licht der Ge-
schichte ambivalent. Nimmt man dies ernst, 
liegt es nahe, nicht (normativ) moralischen Al-
truismus zum Ausgangspunkt und Ziel des 
historischen Lernens aus unannehmbarer Ge-
schichte zu machen, sondern Egoismus – im 
Sinne einer auch lebensweltlich nachvollzieh-
baren, historisch begründeten Sorge um sich 
selbst. Diese setzt nicht auf einen zu aktivie-
renden Willen zum Guten, sondern stattdes-
sen auf interessengeleitete Einsichtsfähig-
keit. Ich meine zum Beispiel die Einsicht, dass 
Rassismus letztlich willkürlich ist. Da er sich 
sachlich nicht begründen lässt, kann potenzi-
ell jeder und jede Gruppe sein Ziel werden – 
das war schon Theodor W. Adornos letztes, 
vortheoretisches, nicht auf Vernunft, sondern 
auf die Abscheu des Leibes „vor dem unerträg-
lichen Schmerz“ setzendes Argument: „Nur 
im ungeschminkt materialistischen Argument 
überlebt die Moral.“ ❙15 Ohne die Grundsolida-
rität mit dem Menschen als Mensch, ohne das, 
was Jean Améry Urvertrauen genannt hat, 
kann letztlich kein Mensch sicher leben.

❙15  Theodor W. Adorno, Negative Dialektik (1966), 
zit. nach: ders., Gesammelte Schriften, Bd. 6, Darm-
stadt 1998, S. 358.

Bewusste Selbstbeunruhigung an histori-
scher Erfahrung ist vor diesem Hintergrund 
nicht pathetisch. Sie ist lakonisch, sie ist de-
tektivisch und fragt nach der politischen und 
gesellschaftlichen Verursachung von Gegen-
menschlichkeit. Sie liefert keine Erst- und 
keine Letztbegründungen für politische und 
gesellschaftliche Strukturen und Institutio-
nen, für Werte. Sie kann sie aber plausibili-
sieren. Das Eintreten für die Etablierung und 
die Geltung der Menschenrechte etwa er-
scheint dann nicht als rein normative Praxis 
mit universellem, hegemonialem Anspruch, 
sondern als kulturübergreifend anschluss-
fähige Erfahrungsverarbeitung: Menschen-
rechte als rechtliche Kodifizierung und Tra-
dierung historischer Erfahrung, auch unter 
den Bedingungen jeweiliger Gegenwart.

Ob und inwieweit historische Erfahrung 
Werte und die Einrichtung der Gesellschaft 
plausibilisieren kann, übersteigt pädagogi-
sche Konzepte und Methodik. An historische 
Erfahrung angeschlossene Normativität lebt 
nicht nur von der Vergangenheit, sondern 
auch von ihrer Geltung im Heute. Nur wenn 
sie im Heute praktisch zu Geltung kommen 
kann – und nicht nur als normative Rheto-
rik –, bleibt sie plausibel und mit dem Begrei-
fen unannehmbarer Geschichte verbundene 
Beängstigung und Abwehr können sich auf-
lösen statt umzuschlagen: in Zynismus, eth-
nische und kulturelle Hybris, die Regressi-
on auf das Recht des Stärkeren oder in die 
Enthistorisierung der Gegenwart. Die hier 
umrissene Form des historischen Begreifens 
unannehmbarer Geschichte öffnet sich trans-
national weniger über die Globalisierung der 
Holocausterinnerung als weltweiter Meister-
erzählung, auch wenn die Shoah universale 
Bedeutung hat. Vielmehr ist sie strukturell 
offen für und verbindbar mit allen Bestre-
bungen und Aktivitäten, das Unannehmba-
re in der je eigenen Geschichte selbstkritisch 
aufzuarbeiten. 
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Kann Erinnerung überhaupt mit Globa-
lisierung in Zusammenhang gebracht 

werden? Ist nicht gerade die ‚kollektive Erin-
nerung‘ bestimmend 
für das ‚Lokale‘, das 
sich der Globalisie-
rung  Widersetzende?“ 
Mit diesen Fragen lei-
tete ich 2001 einen 
Artikel in dieser Zeit-
schrift ein. ❙1 Die Fra-
gen sind noch im-
mer aktuell: Bedeutet 
eine globalisierte Welt 
also eine „Menschheit 

ohne Erinnerung“? Zusammen mit meinem 
Kollegen Daniel Levy habe ich schon vor ei-
niger Zeit die These entwickelt, dass es eine 
kennzeichnende Form kollektiver Erinne-
rung im Zeitalter der Globalisierung gibt. ❙2 
Im Folgenden werde ich der Frage nachge-
hen, was diese Annahme mit Blick auf Iden-
tität im globalen Zeitalter bedeutet und in-
wiefern sich daraus Prinzipien für eine neue 
Politik ableiten lassen.

Kosmopolitisierung der Erinnerung

Beginnen wir im „kleinen“ europäischen 
Rahmen. Wer nach der Europäisierung na-
tionaler Erinnerungskulturen fragt, stößt in 
der einschlägigen Literatur auf einen bemer-
kenswerten Grundzug. In den entsprechen-
den Studien wird zumeist davon ausgegan-
gen, dass die Beziehung zwischen Europa 
und dem Nationalen meist (mehr oder we-
niger unausgesprochen) auf ein gemeinsames 
europäisches Gedächtnis und eine entspre-

chende Identität zuläuft. Im Kern wird also 
stillschweigend unterstellt, dass sich Euro-
päisierung nach dem Modell der vergrößer-
ten Nationalstaatsbildung im 19. Jahrhundert 
vollzieht – oder eben nicht. Entsprechend 
wird die Frage der europäischen und der na-
tionalen Identifikationen und Identitäten 
meistens in sich gegenseitig ausschließenden 
Kategorien begriffen. Patriotische Europä-
er sind demnach also keine „Kosmopoliten“, 
sondern entweder national oder europäisch – 
als ob es sich hierbei um ein dichotomisches 
Gegensatzpaar handle. ❙3

Es ist klar, dass der nationale Referenz-
rahmen nach wie vor dominant und relevant 
ist. Was jedoch bezeichnend zu sein scheint, 
und ebenso typisch wie problematisch, dass 
in diesen Untersuchungsergebnissen das 
Nationale als getrennt, ja sogar als antithe-
tisch zum Europäischen und Globalen be-
griffen wird. Diese zumeist unreflektiert 
vorausgesetzte Entweder-oder-Logik des 
Nationalen und des Transnationalen kenn-
zeichnet einen Grundzug eines großen Teils 
der sozialwissenschaftlichen Forschung zu 
Fragen europäischer Gedächtniskulturen 
und Identifikationen. Mit anderen Worten: 
Auch dieser Teil der sozialwissenschaftli-
chen Forschung und Diskussion vollzieht 
sich im epistemologischen Gefängnis des 
„methodologischen Nationalismus“, indem 
davon ausgegangen wird, dass das „Natio-
nale“ das Schlüsselprinzip und die Messlat-
te ist und bleibt für die Untersuchung von 
sozialen, ökonomischen, politischen und 
kulturellen Prozessen. Diese Gleichsetzung 
von Gesellschaft und Nation kennzeich-
net auch das Konzept der „kollektiven Er-
innerung“: Offizielle und öffentliche Erin-
nerungsdiskurse werden demnach sowohl 
theoretisch als auch empirisch innerhalb 

Dieser Aufsatz ist Ulrich Beck gewidmet, der am 
1. Januar 2015 verstarb. Viele der hier aufgeschriebe-
nen Gedanken sind im gemeinsamen Gespräch ent-
standen.
❙1  Natan Sznaider, Holocausterinnerung und Ter-
ror im globalen Zeitalter, in: APuZ, (2001) 52–53, 
S. 23–28.
❙2  Vgl. Daniel Levy/Natan Sznaider, Erinnerung im 
Globalen Zeitalter. Der Holocaust, Frankfurt/M. 
2001.
❙3  Vgl. die vergleichende Analyse von Erinnerungs-
kulturen in sieben europäischen Ländern von  Richard 
Lebow/Wulf Kansteiner/Claudio Fogu (Hrsg.), The 
Politics of Memory in Post-War Europe, London 
2006.

mailto:natan@mta.ac.il
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des nationalen Containers angesiedelt. Sie 
stehen danach zum einen im Widerspruch 
zur Signatur der neuen Uneindeutigkeit, die 
seit Anfang des 21. Jahrhunderts prägend 
geworden ist, zum anderen zu den Wirk-
lichkeiten der Europäisierung, verstan-
den als Erinnerungskulturen, die sich jen-
seits dieses Rahmens bewegen. ❙4 Hier geht 
es nicht um das eigentlich Geschehene, son-
dern um die politischen Konsequenzen des 
möglichen Geschehenen.

Damit öffnet sich ein neuer Raum, ja, viel-
leicht handelt es sich sogar um einen Meta-
Wandel nationaler Erinnerungslandschaf-
ten inner- und außerhalb Europas. Um das 
sozialwissenschaftlich untersuchen zu kön-
nen, bedarf es eines methodologischen und 
theoretischen Perspektivwechsels. Wie in der 
wachsenden Literatur zu einem sozialwis-
senschaftlich erneuerten Kosmopolitismus 
argumentiert wird, ist es dafür notwendig, 
ein analytisches Verständnis von „moderner 
Gesellschaft“ zu entwickeln. Hierfür gilt es, 
die Ontologie des Nationalen abzustreifen 
und den erkenntnistheoretischen Horizont 
zu öffnen. Dabei will ich hier gar nicht die 
kontinuierliche Relevanz nationaler Orien-
tierungen oder Erinnerungen infrage stellen. 
Vielmehr liegt die Bedeutung länderspezifi-
scher Erfahrungen nicht darin, warum und 
wie das Nationale dominant bleibt, sondern 
darin, wie europäische Referenzen und Iden-
tifikationen in das politisch-kulturelle Skript 
der Nationen inkorporiert werden und so das 
Nationale transformiert wird. Entscheidend 
ist, das Europäische und das Nationale nicht 

❙4  Die Alternativen zu dieser nationalstaatlich orien-
tierten Denkweise in der Politik der Erinnerung sind 
Begriffe wie „Postmemory“ von Marianne Hirsch, 
„multi-directional memory“ von Michael Rothberg 
und „travelling memory“ von Astrid Erll, die ge-
meinsam mit dem von Daniel Levy und mir entwi-
ckelten Begriff der „kosmopolitischen Erinnerung“ 
versuchen, den Rahmen der Analyse zu öffnen. Vgl. 
Astrid Erll, Travelling Memory, in: Parallax, 17 
(2011) 4, S. 4–18; Marianne Hirsch, The Generation 
of Postmemory: Visual Culture after the Holocaust, 
New York 2012; Michael Rothberg, Multidirectional 
Memory: Remembering the Holocaust in the Age 
of Decolonization, Stanford 2009. Siehe auch Alei-
da Assmann/Sebastian Conrad (Hrsg.), Memory in a 
Global Age. Discourses, Practives and Trajectories, 
Basingstoke 2010. Für eine Einführung in das Feld 
der kollektiven Erinnerungskulturen siehe Astrid 
Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskultu-
ren, Stuttgart 2005.

als sich ausschließende Dichotome vorauszu-
setzen, sondern als sich wechselseitig ergän-
zende und verändernde Momente zu begrei-
fen: Europäische Identifikationsmerkmale 
werden zum integralen Teil nationaler Dis-
kurse und problematisieren und reformulie-
ren auf diese Weise die Sinngehalte des Na-
tionalen.

Diese Kosmopolitisierung der nationalen 
europäischen Identitätslandschaften wird 
unter anderem durch das, was man den welt-
kulturellen Gedächtnisimperativ nennen 
könnte, vorangetrieben. Dieser findet seinen 
Ausdruck in einem spezifischen Satz von po-
litischen und normativen Erwartungen, die 
dazu auffordern, sich mit den dramatischen 
Ungerechtigkeiten und Verletzungen der 
Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das eu-
ropäische Phänomen des „Nie wieder!“, das 
aus den moralischen Belastungen des Zweiten 
Weltkriegs hervorgeht, wird somit zur politi-
schen Herausforderung. ❙5

Erinnerungen als Dämonen

Aber dort beginnt es. Die Erinnerungen an 
den Holocaust haben sich verallgemeinert 
und verwandelt in einen universalen Code, 
was gleichbedeutend ist mit einem Imperativ, 
vergangenes Unrecht – sowohl legal als auch 
in Formen und Normen des Erinnerns – im-
mer aufs Neue ins Gedächtnis zu rufen und 
wachzuhalten. Während dieser Gedächtnis-
imperativ aus der Zentralität der Holo caust-
erinne rungen in den 1990er Jahren hervor-
ging, ist dieser nun ein dekontextualisierter 
Code geworden für Menschenrechtsverlet-
zungen im Allgemeinen. Die Folge ist: Eu-
ropäische Nationalstaaten engagieren sich 
(oder wenigstens sehen sie sich mit dieser Er-
wartung konfrontiert) in der Auseinander-
setzung mit ihrer eigenen Geschichte – und 
zwar in der skeptischen Auseinandersetzung 
mit dieser. Aus dem „Nie wieder“ bildet sich 
eine eigene Ethik heraus. Während traditio-
nelle Gedächtnisnarrative geschichtliche Er-
eignisse im Lichte eines nationalen Grün-
dungsmythos beleuchten und organisieren, 
decken derartige skeptische Geschichtsnar-
rative auch Ereignisse auf, die in der Vergan-
genheit begangene eigene Untaten ins Zen-
trum rücken.

❙5  Vgl. D. Levy/ N. Sznaider (Anm. 1).
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Erinnerungen werden so gleichsam zu Dä-
monen, zu Zwischenwesen, die sich in einem 
Bereich zwischen Geschichte und Gegen-
wart, Zeit und Raum, dem Unwirklichen und 
Wirklichen bewegen. Sie sind wie Geister, die 
zwischen Leben und Tod wandeln. Shakes-
peare drückte es so aus: „Die Zeit ist aus den 
Fugen“ – so erschrickt sich Prinz Hamlet, als 
er mit dem Geist seines Vaters konfrontiert 
wird. ❙6 Diese Dämonen können auch „un-
bestimmt“ handeln, unerwartet auftauchen 
und somit letztlich Politik beeinflussen.  ❙7 In 
der Erinnerung können mehrere Geschichten 
und damit auch Universalismus und Partiku-
larismus, das Allgemeine und das Besondere 
gleichzeitig existieren.

Die konkreten und abstrakten Geister, 
die durch die Erinnerung hervorgerufen 
werden, sind weder menschlich noch heilig 
und verwahren sich jeglicher Form von Ab-
schluss oder Festlegung. Sie sind ständig im 
Fluss, werden permanent verhandelt, ver-
ändert und verändern ihrerseits – zum Bei-
spiel die Politik, die Teil der Verhandlung 
und Unterhaltung ist. Sie bewohnen einen 
Raum, den man thirdspace nennen kann, 
wo Raum, Kultur und Geschichte mitei-
nander verschmelzen. ❙8 Es handelt sich hier 
also nicht um am Ort gebundene Geschich-
te, sondern um die ständige Ambivalenz von 
Ort und Zeit. Die alltäglichen Erfahrungen 
und die unendliche Geschichte laufen hier 
zusammen. Aber auch diese Geister müssen 
sich einer rituellen Ordnung unterwerfen 
(durch Museen, Denkmäler, politische De-
batten, Gerichtsverhandlungen, Abhand-
lungen wie diese). So entsteht eine Stim-
menpluralität, die integraler Bestandteil der 
Erinnerungspolitik ist. Diese Stimmen ma-
chen uns ständig Angebote, die miteinan-
der verbinden und gegenseitig trennen, die 

❙6  William Shakespeare, Hamlet, 1. Aufzug, 5. Szene. 
Siehe auch Aleida Assmann, Ist die Zeit aus den Fu-
gen? Aufstieg und Fall des Zeitregimes der Moderne, 
München 2013.
❙7  Zur Politik des unerwarteten Handelns vgl. Han-
nah Arendt, The Human Condition, Chicago 1958; 
deutsche Übersetzung: Vita Activa oder vom tätigen 
Leben, München 1960.
❙8  Der Begriff thirdspace wurde vor allem von Ed-
ward Soja geprägt: Edward Soja, Thirdspace: Jour-
neys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined 
Places, Oxford 1996. Siehe dazu auch die postkoloni-
alistische Erörterung von Homi Bhabha, The Loca-
tion of Culture, Routledge 2004.

national und transnational sein können, so-
wohl als Teil der Hoch- als auch der popu-
lären Kultur.

Folgerungen aus dem 
Gedächtnisimperativ „Nie wieder!“

Erinnerung bewegt sich somit im Zwischen-
raum – so wie auch Geister zwischen Menschen 
und Göttern „leben“. Wie Furien wettern die 
Geister gegen das Vergessen der Toten – unab-
hängig davon, ob es sich nun um Opfer des Ho-
locaust, „Verschwundene“ in Lateinamerika, 
von Francos Falangisten ermordete Oppositi-
onelle in Spanien oder Opfer kommunistischer 
Säuberungen in der ehemaligen Sowjetunion 
handelt. Diese Geister haben oft die gleiche 
Botschaft: „Nie wieder!“ Die Politik des „Nie 
wieder“ ist somit nicht nur ein hehres Ideal, 
das von menschlicher Größe ausgeht, sondern 
eine klare Forderung – und eine Herausforde-
rung an unser Leben. Es geht darum, wie man 
nach der Katastrophe weiterleben kann. Wenn 
eine solche Politik in irgendeiner Form über-
haupt Sinn ergibt, dann nur, wenn sowohl das 
Allgemeine als auch das Besondere bewahrt 
bleiben, ohne dass man Gefahr läuft, das eine 
auf das andere zu verkürzen. Damit wird auch 
eine neue Zeit – thirdtime – erzeugt, die ir-
gendwo zwischen Vergangenheit und Zukunft 
„nicht“ verankert ist. Es ist daher lebensnot-
wendig, transnationale Debatten historisch 
einzubetten und zu verankern. Das gilt insbe-
sondere auch für Diskussionen über transnati-
onale Gerechtigkeit, in denen es über europä-
ische Ansätze hinausgehen soll und bei denen 
es auch um die „Traditionen der Unterdrück-
ten“ geht. Partikulare Stimmen, also Stimmen 
von Minderheiten, sind daher historisch und 
theoretisch notwendig.

Wer sich auf partikulare Traditionen beru-
fen will, findet seinen Blick auf Katastrophen 
gerichtet. Es gibt nicht mehr die gemeinsame 
„abendländische Welt“, keinen gemeinsam ge-
glaubten Gott, kein allgemeingültiges Men-
schen- oder Weltbild. Ein gemeinsames Be-
wusstsein lässt sich nur durch Negationen 
charakterisieren: durch die Erfahrung des 
Zerfalls der geschichtlichen Erinnerung, 
durch den Mangel eines herrschenden Grund-
wissens, durch die Ratlosigkeit in Bezug auf 
die absolute Ungewissheit der Zukunft. Und 
hier beginnt die Politik des „Nie wieder“ im 
Sinne einer historisch-pragmatischen Poli-
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tik, deren Gültigkeit und Geltung zwar aus 
der Erfahrung historischer Katastrophen er-
wächst, aber immer erst gegen Widerstände 
erarbeitet, ja erkämpft werden muss.

Angesichts gravierender Menschenrechts-
verletzungen im Kosovo entschied sich 1999 
die Bundesrepublik Deutschland im Zusam-
menspiel mit den USA und anderen NATO- 
Partnern, ohne UN-Mandat militärisch in den 
Konflikt zwischen Serbien (als Teil der Bun-
desrepublik Jugoslawien) und Kosovo-Al-
banern einzugreifen, um metaphorisch oder 
praktisch ein neues „Auschwitz“ zu verhin-
dern (so der damalige Außenminister Josch-
ka Fischer). Auch im intellektuellen Umfeld 
wurde die Beteiligung Deutschlands unter an-
derem von Jürgen Habermas und Ulrich Beck 
erinnerungspolitisch gerechtfertigt: Hier wur-
de also die Politik des „Nie wieder“ auf die 
Erwartung der Zukunft angewendet. ❙9 Dies 
führte in Deutschland zwar zu erbittertem Wi-
derstand, erzeugte aber auch Konsens. Die In-
tervention selbst wurde zum ersten Krieg des 
linken Milieus und hat bis heute erinnerungs-
politische Konsequenzen. Die Verletzung des 
Weltbürgerrechts durch einen nationalstaatli-
chen Akteur (hier: Jugoslawien) bildete somit 
den Ansatzpunkt, um dem gleichsam „emb-
ryonalen“ Weltrecht zum Durchbruch bezie-
hungsweise zu seiner „Geburt“ zu verhelfen. 
So materialisierten sich die Geister und wur-
den dadurch zur kosmopolitischen Erinne-
rung. Dieses „Nie wieder“ hallt bis heute nach, 
ob nun über die Intervention in Syrien oder 
um die Aufnahme von Flüchtlingen in Europa 
diskutiert wird.

Vielfalt der Erinnerungen teilen

Kosmopolitische Erinnerung – als Folge des 
Gedächtnisimperativs „Nie wieder“ – setzt vo-
raus, dass die Geschichte und die Erinnerun-
gen der „Anderen“ anerkannt werden. Dieser 
kosmopolitische Moment, die eigene Geschich-
te auch mit den Augen der Anderen zu sehen, 
ist zu einer wichtigen Quelle der inneren und 
äußeren Legitimation staatlichen Handelns 
geworden. Entsprechendes gilt für die Signa-
tur des Europäischen in den nationalen Erin-

❙9  Vgl. Jürgen Habermas, Bestialität und Humanität, 
in: Die Zeit vom 29. 4. 1999; Ulrich Beck, Über den 
postnationalen Krieg, in: Blätter für deutsche und in-
ternationale Politik, (1999) 8, S. 984–990.

nerungslandschaften Europas. Es handelt sich 
hier um einen reflexiven Partikularismus der 
Erinnerung. Dies bedeutet, dass der National-
staat in den entstehenden transnationalen euro-
päischen Erinnerungslandschaften aufgewertet 
wird. Allerdings kann diese Entwicklung we-
der reduziert werden auf die Persistenz noch 
auf den Bedeutungsverlust des Nationalismus; 
vielmehr zeigt sie, dass das Nationale selbst neu 
verhandelt und definiert wird. Kosmopolitisie-
rung besteht somit nicht darin, dass ein einheit-
licher europäischer Erinnerungsdiskurs sich 
durchsetzt, sondern darin, dass widerstreitende 
Elemente und Momente in spezifischen Formen 
des Sowohl-als-auch nebeneinander praktiziert 
oder auch miteinander verbunden werden.

In diesem Sinne drückt sich die Praxis des 
reflexiven Partikularismus darin aus, dass ers-
tens Prinzipien der Erinnerungsarbeit geteilt 
werden, die zweitens affirmative und ambiva-
lente Wahrnehmungen und Bewertungen des 
Europäisch-Seins enthalten, drittens zugleich 
allerdings auch skeptische Narrative über die 
Nation (in denen zum Beispiel Täterschaft 
thematisiert wird), und viertens auch ein Per-
spektivwechsel praktiziert wird, der sich mit 
dem Blick der Anderen auf geschichtliche Er-
eignisse auseinandersetzt. Die verschiede-
nen Erinnerungen an den Holocaust sind der 
Schlüssel für diese Politik; gemeinsam geteilt 
schaffen sie die Grundlage für eine neue kos-
mopolitische Erinnerung, die über ethnische 
und nationale Grenzen hinausgeht.

Erinnerungen an den Holocaust sind im 
Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts in verschiedenen Ländern sehr unter-
schiedlich ausgefallen. Mit der wachsenden 
Verbreitung von Bildern hat es eine zuneh-
mende massenmediale Durchwirkung von 
Holocausterinnerungen gegeben. Das soll 
nicht zu dem Fehlschluss führen, dass globale 
Symbole überall die gleiche Bedeutung hätten. 
Aber nicht nur der Ort verliert an nationaler 
Bedeutungskraft. Die nationalstaatliche Zeit, 
die ethnische Zeit, ja das Gedächtnis schlecht-
hin wird durch globale Prozesse rasender. 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ver-
lieren ihre verorteten Verknüpfungen. Unter 
anderem Migration, Medien und Massenkul-
tur sorgen dafür, dass „unsere“ Vergangenheit 
plötzlich auch „deren“ Zukunft wird. Wie er-
innern sich zum Beispiel türkischstämmige 
Deutsche, israelische Araber, Schwarze Ame-
rikaner nicht nur an den Holocaust, sondern 
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auch an anderes historisches Unrecht? Histo-
rische und gegenwärtige Ereignisse am einen 
Ende des Globus betreffen die Menschen am 
anderen Ende und machen sie mitunter be-
troffen. Das Leiden auf der anderen Seite des 
Planeten wird sichtbar.

Medien und Mitgefühl

Die Bilder der Konzentrationslager waren der 
Beginn. In ihrer Eindringlichkeit entkoppel-
ten sie das Ereignis vom spezifischen Ort und 
von der spezifischen Zeit und brachten auf 
diese Weise – wenigstens einen historischen 
Augenblick lang – die nationalen Mauern der 
kosmopolitischen Apathie zum Einsturz, die 
nach innen Räume des Mitleidens und nach 
außen Räume der Mitleidlosigkeit schaffen 
und aufrechterhalten. Dies kann man nun 
nicht nur für medial verbreitete Bilder sagen, 
sondern für Sprache ganz allgemein (Sprache 
der Fotografie, der Malerei, der Literatur).

Alle Horizonte müssen entfaltet und genutzt 
werden, wenn kosmopolitische Empathie 
möglich und Wirklichkeit werden soll. Dich-
tung denkt und fühlt das Leid der entfernten 
Anderen als eigenes Leid, kosmopolitisches 
Mitleiden findet in der Sprache oder gar nicht 
statt. Der Schrecken für Andere wird auf diese 
Weise zum Schrecken für uns, und der Schre-
cken hat für uns nicht ein anderes Gesicht, er 
hat viele Gesichter, und alle sehen aus wie un-
ser eigenes. Weil jeder und jede zum genera-
lisierten Mitleidenden wird, kann jeder (muss 
aber nicht) denken: Das Gesicht der Tragödie 
könnte mein eigenes sein. Gerade die traumati-
sche Obszönität, in der Bild und Wirklichkeit, 
Sprache und Mitleiden eins werden, kann von-
einander getrennte Individuen einen. Das ist 
die Kraft der Dämonen und Geister, die zwi-
schen den Welten die Zeit überbrücken.

Die ganze Vielfalt der heutigen Kommunika-
tionsmöglichkeiten macht Entfernungen irrele-
vant, tötet Gleichgültigkeit, weckt Neugierde. 
Sie ermöglicht es, per Mausklick Schicksale auf-
zuspüren, auszutauschen, zu überprüfen, in ihre 
Einzelheiten hinein zu verfolgen. Bis zu einem 
gewissen Grad kann jeder sich überall einmi-
schen, zum Reporter werden, der seiner eigenen 
Story des Dabeiseins nachgeht. Die traumati-
sche Vergangenheit lässt sich zwar nicht mehr 
ändern, aber die Zukunft dieser traumatischen 
Vergangenheit kann damit verhindert werden.

Kosmopolitische Erinnerung  
und Menschenrechte

Wenn wir also behaupten, dass Erinnerung 
frei über Grenzen schwebt, und dass das ge-
rade für die Holocausterinnerung zutrifft, 
dann sind Menschenrechte die Verkehrsmit-
tel, in denen diese Erinnerungen reisen. Na-
türlich bedeutet das keine Homogenisierung. 
Die Träger der kosmopolitischen Erinnerung 
zeichnen sich dadurch aus, dass ihre persön-
lichen Einstellungen weniger von Staaten als 
von der Welt an sich bestimmt sind. Das be-
deutet dann auch, dass sie die Welt anders in-
terpretieren – ihnen ist daran gelegen, „inne-
re Angelegenheiten“ abzuschaffen und alle 
Menschenrechtsverletzungen zu Weltangele-
genheiten zu machen.

Die grundlegenden UN-Konventionen un-
mittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wären 
ohne den Holocaust nicht denkbar gewesen. 
Dieser kurze „kosmopolitische Augenblick“ 
wurde jedoch schon bald vom Kalten Krieg ab-
gelöst und von nationalen Mustern verdrängt. 
Nach dem Kalten Krieg kam es zu einer Wie-
derbelebung: In der vernetzten Welt haben 
sich die Menschenrechte aus dem Blockdenken 
des Kalten Kriegs befreit. Und hier wird die 
Holocausterinnerung zentral: Die Erinnerung 
wird zur entscheidenden Trägerin einer mora-
lischen Gewissheit. Diese bildet das kulturel-
le Fundament der massiven kosmopolitischen 
Reaktion, mit der die jüngsten Verbrechen ge-
gen die Menschheit verarbeitet werden.

Es gibt mindestens vier Wege, den Holo-
caust zu generalisieren. Erstens hinsichtlich 
der Opfer: Handelte es sich um Juden, oder 
war es eine Vielzahl von allen möglichen 
Menschen? Zweitens hinsichtlich der Täter: 
Waren die Nazis einzigartig grausam, oder 
waren sie nur effizienter als andere Massen-
mörder? Drittens hinsichtlich der Zukunft: 
Besteht die Lehre daraus, dass ähnliches nie-
mals mehr den Juden angetan werden darf 
oder überhaupt niemandem mehr? Und vier-
tens hinsichtlich des Gegenstands der Erin-
nerung: Wer kann und wer muss Zeuge sein? 
Wer hat das Recht, in die Souveränität ande-
rer Staaten einzugreifen?

Es handelt sich dabei allerdings nicht um 
eine Erinnerung, aus der vergangenheitsbezo-
gene, formative Gründungsmythen geschaf-
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fen werden, es geht hier vielmehr vor allem um 
zukunftsweisende Erinnerungen. Diskussio-
nen um neue postnationale Gemeinschaften 
konzentrieren sich meist auf die Zukunft, wo-
bei die Kernfrage lautet: Wie können Risiken 
eingeschränkt werden? Die Möglichkeit post-
nationaler Solidarität beruht zumeist auf der 
politischen Anerkennung und medialen Ver-
mittlung von grenzüberschreitenden Risiken 
sowie auf zivilgesellschaftlichen Initiativen ge-
gen diese. Durch neue Kriege kommt jedoch 
ein neues, weiteres Risiko dazu: Völkermord. 
In diesem Zusammenhang besinnt sich Europa 
der Vergangenheit des Holocaust. ❙10 Kosmopo-
litismus schafft somit auch den Raum für eine 
Moralisierung der Politik, die sich nicht mehr 
allein auf das nationale „Wir“ berufen kann.

Opfer der Universalisierung

Dies eröffnet wiederum den Raum für kosmo-
politische Erinnerungen. Der Holocaust ist 
das Ereignis, das diesen Wert der kosmopoli-
tischen Erinnerung am besten ausdrückt, da 
das Ereignis selbst ein transnationales Verbre-
chen und daher auch ein Angriff auf den Kos-
mopolitismus selbst war. Bezeichnenderwei-
se gewinnt dieser Öffnungsprozess gerade in 
dem Augenblick an Zuspruch, da einzelne eu-
ropäische Staaten nicht mehr umhin können, 
sich mit ihrem eigenen Verhalten während des 
Zweiten Weltkriegs auseinanderzusetzen. Im 
globalen Zeitalter muss man sich nicht nur 
nach innen, sondern auch nach außen legiti-
mieren. Der Preis: All diese Entwicklungen 
entfernen sich von den jüdischen Opfern des 
Holocaust, die in dieser kosmopolitischen Per-
spektive im Namen der „Menschheit“ noch-
mals geopfert werden. Dieses kosmopolitische 
Modell ist daher eine radikale christliche Ver-
einnahmung der jüdischen Katastrophe, die 
sich aber gleichzeitig als fortschrittlich und frei 
von ethnischen Bindungen präsentiert.

Es gibt noch ein weiteres Interpretations-
muster des Holocaust; und es ist natürlich 
kein Zufall, dass dieses Narrativ seinen Ur-

❙10  Das ist nicht nur in Europa der Fall. Der argenti-
nische Menschenrechtsdiskurs über die in den 1970er 
Jahren herrschende Militärdiktatur löst sich allmäh-
lich vom Begriff des „Staatsterrorismus“ und benutzt 
aus den genannten Gründen zunehmend den Begriff 
des Genozids. Aus den militanten Kämpfern der lin-
ken Untergrundorganisationen werden „unschuldi-
ge“ Opfer.

sprung in Europa hat: Der Täterbegriff der 
Nazis wird aufgelöst in Metaphern, nach de-
nen die wahren Schuldigen keine konkreten 
Menschen sind, sondern „die Moderne“, „die 
Bürokratie“ oder gar „der Mensch“. Es ist ge-
rade die postmoderne Kritik an der Aufklä-
rung, die den Holocaust als „Beweis“ für das 
Scheitern der Moderne anführt. Die sozial-
wissenschaftliche Reflexion des Holocaust hat 
mit guten Gründen einen Verzweiflungsdis-
kurs hervorgebracht. Nach Max Horkheimer 
und Theodor W. Adorno ist es die Aufklärung 
selbst, deren Dialektik die Perversion hervor-
treibt. Diese Kausalitätsvermutung von Mo-
dernität und Barbarei wirkt auch in Zygmunt 
Baumans „Dialektik der Ordnung“ fort. ❙11

Aber dieser verzweifelte Abschied von der 
Moderne muss nach dieser kosmopolitischen 
Auffassung nicht das letzte Wort sein. Ja, er 
ist sogar blind dafür, dass und wie mit der Eu-
ropäischen Union ein Ringen um Institutio-
nen mit dem Ziel beginnt, dem europäischen 
Horror mit europäischen Mitteln und Werten 
zu begegnen: Die Alte Welt erfindet sich neu. 
Moderne und Postmoderne ergänzen sich hier 
jedoch. Beides sind europäische Projekte, die 
auf europäische Erfahrungen und Erinnerung 
zurückgreifen. Beide sehen in der jüdischen 
Erinnerung nichts anderes als das Überbleib-
sel einer überwundenen Moderne. Im neuen 
kosmopolitischen Europa wird die Erinne-
rung an den Holocaust zu einem Mahnmal für 
die allgegenwärtige Modernisierung der Bar-
barei – nicht für den institutionalisierten Hass 
gegen die Juden. Darin drückt sich die histo-
rische Erfindung der national und staatlich 
entgleisten Moderne aus, die das moralische, 
politische, ökonomische und technologische 
Katastrophenpotenzial wie im Schreckensbil-
derbuch des Reallabors ohne Erbarmen und 
Rücksicht auf Selbstzerstörung entfaltet hat. 
Kosmopolitismus wird über die Holocauster-
innerung zur Kritik des europäischen Pessi-
mismus der Modernität und der Postmoder-
ne, die die Verzweiflung auf Dauer stellt. Die 
Geister verfolgen uns überall. Die jüdischen 
Geister werden zur Metapher des universali-
sierten „Nie wieder“, und das ist der Preis für 
die globalisierte Erinnerung.

❙11  Zygmunt Bauman, Dialektik der Ordnung. Die 
Moderne und der Holocaust, Hamburg 1992.
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In diesem Artikel werde ich Perspektiven 
für eine geschichtsbewusste Bildungsarbeit 

im Kontext der gegenwärtigen Migrationsge-
sellschaft diskutieren. 
Weil Migration nicht 
nur eine Tatsache ist, 
sondern zugleich dis-
kursiv besetzt und 
eingesetzt wird, steht 
der Begriff „Migrati-
onsgesellschaft“ zu-
mindest im deutsch-
sprachigen Raum noch 
nicht für etwas Allge-
meines, das alle angeht 
und mit dem alle ge-
meint sind. Mit dem Si-
gnalwort „Migration“ 
bietet die Bezeichnung 

„Migrationsgesellschaft“ immer noch die Ge-
legenheit, nicht über sich selbst, sondern über 
andere zu sprechen. Denn obwohl mit diesem 
Begriff eine Kennzeichnung gegenwärtiger 
gesellschaftlicher Erfahrungen und weltwei-
ter Normalität angeregt wird, setzt sich eine 
personifizierende Sicht auf „Migrantinnen 
und Migranten“, die national-kulturell ethni-
siert und als „Migrationsandere“ ❙1 positioniert 
werden, immer wieder durch. Ihr Anderssein 
wird durch Abgrenzung hergestellt und als 
Eigenschaft untersucht, anstatt die Perspek-
tive zu wechseln und die Prozesse zu betrach-
ten, die Gruppen konstituieren und Differenz 
vereindeutigen. Im Kontext der Auseinander-
setzung mit den Folgen von Auschwitz brin-
gen die sozialen Prozesse des Fremdmachens, 
solange sie nicht hinterfragt werden, einen 
Mangel an kritischem Geschichtsbewusstsein 
zum Ausdruck.

Ausgangsbedingungen gegenwärtiger 
Geschichtsbeziehungen

Die Auseinandersetzung mit dem National-
sozialismus in der Bundesrepublik zeichnet 
sich durch Diskontinuitäten aus. Für die Ge-
neration heutiger Jugendlicher und junger Er-
wachsener ist oft nicht mehr erkennbar, wie 
umkämpft der Weg zu einer öffentlich arti-
kulierten Anerkennung der Relevanz der NS-
Verbrechen gewesen ist. Nach 1990 hat sich 
der als „Erinnerungskultur“ bezeichnete Mo-
dus des Geschichtsbezugs zu einem staatstra-
genden Element im Selbstverständnis und in 
der internationalen Repräsentation der Bun-
desrepublik Deutschland entwickelt. Bis weit 
in die 1980er Jahre dominierte demgegenüber 
eine Reserviertheit gegenüber der Thematisie-
rung der Verbrechen und ihrer Akteurinnen 
und Akteure bei gleichzeitiger Präsenz viel-
fältiger Initiativen des Gedenkens vor Ort. 
Ein durchgehendes Motiv im Umgang mit den 
NS-Verbrechen in der Bundesrepublik besteht 
bis heute in der Abwehr eines vermuteten und 
stets befürchteten Schuldvorwurfs, der nicht 
ausgesprochen werden muss, um eine voraus-
eilende Beteuerung der Nichtschuld zu pro-
vozieren. Diese stark emotionale Komponente 
findet sich auch in den dritten und vierten Ge-
nerationen nach 1945 wieder, deren Angehöri-
ge kein ernst gemeinter Schuldvorwurf treffen 
kann. Es ist weniger eine explizite Schuldab-
wehr, eher eine Sorge um ein unbeschädigtes 
und unbelastetes Nationalgefühl, ein Aus-
druck des Wunsches, harmlos zu sein. 

Die Etablierung eines öffentlich und parla-
mentarisch verantworteten Erinnerns an die 
NS-Verbrechen kann nicht unabhängig von 
diesen Distanzierungs- und Entlastungsmus-
tern wahrgenommen werden. Sie ist mit ihnen 
verknüpft, was insbesondere dann zum Aus-
druck kommt, wenn die Geschichtserinnerung 
dazu dient, ein unproblematisches Selbstbild 
der gegenwärtigen Gesellschaft zu zeichnen. 
Insbesondere die pädagogische Arbeit zur 
Auseinandersetzung mit der Geschichte und 
Wirkung des Nationalsozialismus neigt auf-
grund ihrer normativen Aufladung leicht dazu, 
ihr kritisches Potenzial zu verlieren. Was Fra-
gen an den gegenwärtigen Zustand der Ge-
sellschaft aufwirft, wird dabei zu einem Re-

❙1  Paul Mecheril, Einführung in die Migrationspäda-
gogik, Weinheim–Basel 2004, S. 36.
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servoir von Antworten. Spätestens mit dem 
Stockholm International Forum of the Holo-
caust, das im Januar 2000 stattfand, wurde der 
Massenmord an den europäischen Juden, der 
hier mit der etablierten und kaum noch hin-
terfragten Bezeichnung „Holocaust“ ❙2 reprä-
sentiert wird, „zu einem europäischen Ge-
schichtserbe erhoben“. ❙3 Die damit verbundene 
Zukunftserwartung ist mit der gleichzeitig 
vollzogenen Institutionalisierung der „Holo-
caust Education“ wiederum zu einem pädago-
gischen Projekt gemacht worden. Es bleibt of-
fen, inwiefern aus diesem Projekt Impulse zu 
einer „kritischen Selbstreflexion“ hervorgehen 
können, die Theodor W. Adorno als den ein-
zig noch bleibenden Sinn von Erziehung nach 
der Erfahrung von Auschwitz verstanden hat. ❙4

Wie lässt sich in dieser Situation etablier-
ten Erinnerns noch irgendetwas anderes aus 
der zeitgeschichtlichen Thematisierung ge-
winnen als die Abgrenzung von einer mons-
trösen Gewaltgeschichte und eine Bestätigung 
der gegenwärtigen Demokratie? Erfahrungen 
aus der Gedenkstättenpädagogik zeigen, dass 
„die Konfrontation mit der Monstrosität der 
nationalsozialistischen Verbrechen“ die meis-
ten Besucherinnen und Besucher nicht dazu 
anregt, „die eigene (demokratisch verfasste) 
Gegenwartsgesellschaft auf uneingelöste Ver-
sprechen und Rechte hin kritisch zu befragen. 
Heutige Verletzungen von Menschen- und 
Grundrechten werden im Vergleich als nicht so 
dramatisch angesehen.“ ❙5 In der Gedenkstät-
tenpädagogik, die sich auf die Tatorte der NS-
Massenverbrechen bezieht, stellt sich ein ana-
lytischer und reflexiver Geschichtszugang als 
besonders herausfordernd dar. Werden doch 

❙2  Dass diese Bezeichnung auf die 1979 in der Bundes-
republik Deutschland ausgestrahlte US-Fernsehserie 
zurückgeht, ist vielen heute nicht mehr bewusst und 
spiegelt zugleich die Problematik der medialen Reprä-
sentation und Verwertung des Geschehens  wider.
❙3  Claudia Lenz, Mind the gap! Sprechen über den 
Holocaust zwischen nationalen und universellen 
Narrativen, in: Zeitschrift für Genozidforschung, 7 
(2006) 2, S. 45–66, hier: S. 46.
❙4  Theodor W. Adorno, Erziehung nach Auschwitz, 
in: ders., Erziehung zur Mündigkeit. Vorträge und 
Gespräche mit Hellmut Becker 1959–1969, Frank-
furt/M. 1971, S. 88–104, hier: S. 90.
❙5  Imke Scheurich, NS-Gedenkstätten als Orte kri-
tischer historisch-politischer Bildung, in: Barbara 
Thimm/Gottfried Kößler/Susanne Ulrich (Hrsg.), 
Verunsichernde Orte. Selbstverständnis und Wei-
terbildung in der Gedenkstättenpädagogik, Frank-
furt/M. 2010, S. 38–44, hier: S. 41 f.

die früheren Konzentrationslager im Kontext 
schulischer Bildung häufig aufgesucht, um an 
ihnen das Andere der Gegenwart, den Kon-
trast zu Demokratie und Menschenrechten zu 
demonstrieren. Die NS-Gedenkstätten sind 
zu „staatstragenden Lernorten“ geworden. ❙6 
In der Folge entsteht an den „moralisch hoch 
aufgeladenen Gedenkorten“ ein „Konformi-
tätsdruck“, ❙7 so als stünde am Tiefpunkt der 
Zivilisation die Orientierung für das richtige 
und angemessene Verhalten zur Verfügung. 
Gedenkstättenpädagoginnen und -pädagogen 
sind in der Folge dieser Entwicklungen zu-
nehmend herausgefordert, den kritischen Ge-
halt ihrer Arbeit gegen die selbstbestätigenden 
Funktionalisierungen der NS-Gedenkstätten 
erfahrbar zu machen. Dies geschieht durch 
vielfältige methodische Zugänge, die eine Ver-
bindung zwischen dem Ort der Gedenkstät-
te und ihrer Nachbarschaft und zwischen den 
historischen Mustern rassistischer und antise-
mitischer Ideologie und ihren Auswirkungen 
in der Gegenwart verdeutlichen. Wenn diese 
Gegenwart mit dem Begriff der „Migrations-
gesellschaft“ beschrieben wird, dann regt das 
dazu an, über Selbstbilder und Zugehörigkei-
ten nachzudenken.

Migration bewegt  
historisch-politische Bildung

Migration beunruhigt die Bildungsinstituti-
onen. Aus dem faktischen Alltagsphänomen 
ist ein diskursives Phänomen von Thematisie-
rungen geworden. Darin taucht immer wie-
der die konstitutive Frage auf: „Wer ist Wir?“, 
wie ein Buchtitel von Navid Kermani lautet. ❙8 
Zwischen Öffnung und Abwehr trifft diese 
Frage auf ein Bildungsverständnis, in dem 
das Wunschbild nationaler und europäischer 
Identität immer noch zur Selbstvergewisse-
rung eingesetzt wird. 

Sobald die Thematisierung des National-
sozialismus und seiner Folgen mit Fragen der 
Migration verbunden wird, kommt es zur Ge-
genüberstellung von zwei Gruppen – jener mit 
und jener ohne „Migrationshintergrund“. In 

❙6  Verena Haug, Staatstragende Lernorte. Zur gesell-
schaftlichen Rolle der NS-Gedenkstätten heute, in: 
ebd., S. 33–37, hier: S. 35.
❙7  Ebd.
❙8  Navid Kermani, Wer ist Wir? Deutschland und 
seine Muslime, München 2009.
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diesem gruppenkontrastierenden und zugleich 
gruppenkonstituierenden Modus wird eine je-
weils auf die beiden Gruppen bezogene inne-
re Homogenität im Verhältnis zur Geschich-
te des Nationalsozialismus vorausgesetzt. Die 
Diversität von Haltungen, Perspektiven und 
Beziehungen zur Geschichte und den Folgen 
des Nationalsozialismus muss ausgeschlossen 
werden, wenn das Modell nicht obsolet werden 
soll. Die Vermutung und der Wunsch, dass sich 
an der Kategorie „Migrationshintergrund“ 
Unterschiede im Geschichtsinteresse und im 
Zugang zu Geschichtswissen festmachen las-
sen, ordnen eine Erinnerungslandschaft, die 
unübersichtlich und multiperspektivisch ist.

Der Einfluss, den die Migrationsgeschichte 
von Eltern oder Großeltern auf gegenwärtige 
Geschichtsbeziehungen hat, wird tendenziell 
überschätzt. Denn viel einflussreicher als die 
Geschichten der Vorfahren sind die erfahrenen 
Geschichtsthematisierungen in der eigenen 
Biografie derer, die sich heute mit den histo-
rischen Gegenständen auseinandergesetzt ha-
ben. Zwar lassen sich Nuancierungen, jedoch 
keine deutlichen binär zu erfassenden Unter-
schiede im Zugang zur NS-Geschichte entlang 
der Entweder-oder-Kategorie Migrationshin-
tergrund feststellen. ❙9 Die verspätete Anerken-
nung der Migrationstatsache und deren identi-
täre Positionierung in der Metapher von einem 
persönlichen und gruppenbezogenen „Hinter-
grund“ haben zur Verfestigung national-kul-
turalisierter Unterscheidungspraktiken in der 
auf den Holocaust bezogenen Pädagogik bei-
getragen. Die machtvollen Annahmen über die 
Auswirkungen eines national-kulturell-religi-
ös besetzten persönlichen Hintergrunds auf 
das Geschichtsbild beeinflussen die Bildungs-
praxis und die Forschung zum Geschichtsbe-
wusstsein in der Migrationsgesellschaft. Die 
personifizierende und identifizierende Sicht-
weise steht einer gesellschaftstheoretischen 
Auseinandersetzung im Wege. 

Eine Pädagogik, die aus der gesellschaftlichen 
Angelegenheit der Migration ein persönliches 
und gruppenbezogenes Problem von Verhal-
tensweisen und Identitäten macht, bewegt sich 
zwischen Fürsorglichkeit und Disziplinierung. 

❙9  Vgl. Angela Kühner, NS-Erinnerung und Migra-
tionsgesellschaft: Befürchtungen, Erfahrungen und 
Zuschreibungen, in: Einsichten und Perspektiven. 
Bayerische Zeitschrift für Politik und Geschichte, 
(2008) 1, S. 52–65, hier: S. 55 f.

Sie verfehlt ihren Gegenstand, weil sie ihn indi-
vidualisiert und dabei häufig auch psychologi-
siert. Für die historisch-politische Bildung, die 
sich mit den angemessenen Vermittlungsfor-
men in der Auseinandersetzung mit Geschich-
te und Wirkung des Holocaust befasst, wirkt 
sich eine solche Sicht besonders fatal aus. Denn 
sie verstellt den Weg zum Annehmen eigener 
Verantwortung für den Umgang mit den Fol-
gen dieser Geschichte in der Gegenwart. Diese 
Verantwortung ist keinesfalls von einer spezifi-
schen nationalen Herkunft abhängig.

Die Reserviertheit gegenüber Eingewan-
derten und ihren Nachkommen, die auch 
noch zwei Generationen nach dem Ankom-
men keine unhinterfragte Zugehörigkeit er-
reichen, ist Ausdruck der Abwehr jeder inne-
ren gesellschaftlichen Diversität. Es spiegelt 
sich darin jene Unerträglichkeit der Ambi-
valenz wider, die für Zygmunt Bauman ein 
grundlegendes Problem der Moderne aus-
macht, und zwar deshalb, weil das Uneindeu-
tige, die Verschiebung und Auflösung von 
Grenzen und die Konfrontation mit Plura-
lität kennzeichnend für die gesellschaftliche 
Situation in der Moderne sind. ❙10 Um das, was 
daran als komplex und unbehaglich erlebt 
wird, zu bekämpfen, kommt es zur Abwehr 
des Anderen innerhalb einer Ordnung nati-
onaler und kultureller Identität. Unmöglich 
wird es, gleichberechtigt und verschieden zu 
sein. Anerkennung gibt es nur um den Preis 
des Verschwindens alles dessen, was die Ver-
schiedenheit ausmacht und damit der Auf-
lösung jeder Ambivalenz. Die Sorge um die 
Möglichkeit, verschieden leben zu können, 
ohne fremd gemacht zu werden, formuliert 
Adorno in den „Minima Moralia“ als Vision, 
„ohne Angst verschieden sein“ zu können. ❙11

Machtreflexive Perspektiven  
auf die Geschichtsvermittlung  

in der Migrationsgesellschaft

Um eine nicht-identifizierende Perspektive 
auf die Geschichtsbewusstseinsbildung ein-
nehmen zu können, ist für die Gedenkstät-

❙10  Vgl. Zygmunt Bauman, Moderne und Ambivalenz. 
Das Ende der Eindeutigkeit, Frank furt/M. 1995.
❙11  Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflexio-
nen aus dem beschädigten Leben, Frank furt/M. 1951, 
S. 131.
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tenarbeit und für die historisch-politische 
Bildungsarbeit insgesamt an eine kritische 
Migrationsforschung ❙12 anzuknüpfen, die 
dualistische Konzepte des Eigenen und An-
deren durchkreuzt. Mit dem Konzept der 
„Kontaktzone“ schlägt Nora Sternfeld vor, 
die Gedenkstättenpädagogik an der rassis-
muskritischen Migrationspädagogik aus-
zurichten. ❙13 Mit der konsequenten Anwen-
dung rassismuskritischen Denkens wird 
eine machtreflexive Komponente in die Ar-
beit der Geschichtsvermittlung eingeführt. 
Betont werden dabei nicht die vermuteten 
und zugeschriebenen Eigenschaften der Ge-
denkstättenbesucherinnen und -besucher, 
sondern der institutionelle Kontext und des-
sen gesellschaftliche Verankerung, der den 
gemeinsamen Rahmen aller Besuchergrup-
pen bildet und doch unterschiedlich erlebt 
wird, weil alle mit verschiedenen Voraus-
setzungen den historischen Tatort betreten. 
Die in der Gedenkstättenpädagogik und 
Geschichtsdidaktik immer wieder postu-
lierte Multiperspektivität ❙14 wird auf die un-
gleichen Ausgangsbedingungen der Betei-
ligten in Bildungsprozessen bezogen.

Das aus der postkolonialen Museums-
theorie hervorgegangene Konzept der con-
tact zone thematisiert „asymmetrical rela-
tions of power such as colonialism, slavery, 
or their aftermaths, as they are lived out in 
many parts of the world today“. ❙15 „Kontakt-
zonen stellen also vermachtete Handlungs-
räume“ dar, ❙16 und die Art des Kontakts, die 
auf dem historischen Hintergrund und in 
den aktuellen sozialen Verhältnissen möglich 
ist, kann als „uneven reciprocity“ bezeichnet 

❙12  Vgl. Paul Mecheril et al., Migrationsforschung 
als Kritik? Konturen einer Forschungsperspektive, 
Wiesbaden 2013.
❙13  Vgl. Nora Sternfeld, Kontaktzonen der Geschichts-
vermittlung. Transnationales Lernen über den Holo-
caust in der postnazistischen Migrationsgesellschaft, 
Wien 2013. Zur kritischen Migrationspädagogik vgl. 
Paul Mecheril/Claus Melter, Gewöhnliche Unterschei-
dungen. Wege aus dem Rassismus, in: dies. et al., Mig-
rationspädagogik, Weinheim–Basel 2010, S. 150–178.
❙14  Vgl. Rainer Ohliger, „Am Anfang war …“: Mul-
tiperspektivische Geschichtsvermittlung in der Ein-
wanderungsgesellschaft, in: Viola B. Georgi/Rainer 
Ohliger (Hrsg.), Crossover Geschichte. Historisches 
Bewusstsein Jugendlicher in der Einwanderungsge-
sellschaft, Hamburg 2009, S. 109–127.
❙15  Mary Louise Pratt, Arts of the Contact Zone, in: 
Profession, 91 (1991), S. 33–40.
❙16  N. Sternfeld (Anm. 13), S. 48.

werden. ❙17 Die Kontaktzone steht insofern als 
„normativer Begriff“ für ein anderes Muse-
um, das seine Entstehungsbedingungen of-
fenlegt und den Raum bietet, es als machtvoll 
gestalteten Ort zu begreifen. ❙18

Die Formen des Kontakts und die persön-
lichen Erfahrungen mit den pädagogischen 
Herangehensweisen an den historischen Ge-
genstand werden in einer reflexiven Gedenk-
stättenpädagogik als wesentliche Faktoren 
für das Interesse an einer Auseinanderset-
zung mit dem Nationalsozialismus betrach-
tet. Bestehende  Ungleichheitsverhältnisse 
und Missachtungserfahrungen wirken sich 
auf die Zugänge zu historischen Lernorten 
aus, weil Teilnehmende ihren Alltag in die 
Gedenkstätten mitbringen. Die Erfahrung, 
von Gedenkstättenmitarbeitenden ernst ge-
nommen zu werden, steht für viele Jugend-
liche und junge Erwachsene heute im Kon-
trast zu dem „defizitorientierten Diskurs 
über sie selbst“, den sie auch manchmal 
selbst reproduzieren. ❙19 Dieser Diskurs ist 
in ein Narrativ eingefügt, „das Migrations-
gesellschaft auf Defizite reduziert“ und da-
durch Botschaften der Nichtzugehörigkeit 
vermittelt. ❙20 Neben die nationale Seman-
tik der gesellschaftlichen Identität tritt eine 
auf Fähigkeiten und Integrationsbereitschaft 
bezogene Semantik, die den Raum akzep-
tierter Positionen nicht nur national, son-
dern auch bildungsbürgerlich und leistungs-
orientiert verengt.

Identitäre Symptome 

Die Herstellung einer nach innen reinen na-
tionalen Gemeinschaft gehört zum Kernbe-
stand der nationalsozialistischen Ideologie. 
Doch es hat lange gedauert, bis die pädago-
gischen Konzeptionen historisch-politischer 
Bildung zum Nationalsozialismus darauf be-
fragt wurden, welche nationalen Zugehörig-
keitsordnungen ihnen zugrunde liegen.

❙17  James Clifford, Museums as Contact Zones, in: 
ders., Routes, Travel and Translation in the Late Twen-
tieth Century, Cambridge 1997, S. 188–219, hier: S. 193.
❙18  N. Sternfeld (Anm. 13), S. 53.
❙19  Elke Gryglewski, Erinnerungspädagogik in der 
Migrationsgesellschaft, in: Benedikt Widmaier/Gerd 
Steffens (Hrsg.), Politische Bildung nach Auschwitz. 
Erinnerungsarbeit und Erinnerungskultur heute, 
Schwalbach/Ts. 2015, S. 78–90, hier: S. 87.
❙20  Ebd., S. 81.
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In einer diskursanalytischen Studie zur 
zeitgeschichtlichen Erinnerungsarbeit im
Kontext der Migrationsgesellschaft stellt 
Rosa Fava ein dominierendes abstammungs-
bezogenes gesellschaftliches Selbstbild fest. 
Mehrfachzugehörigkeiten der „Neuen Deut-
schen“ ❙21 werden nicht anerkannt, weshalb 
Deutsche mit Migrationsbeziehungen in den 
von Fava analysierten Texten aus der Ge-
denkstättenpädagogik und Geschichtsdidak-
tik im Vergleich zu den unmarkiert bleiben-
den Herkunftsdeutschen in Bezug auf den 
Umgang mit den NS-Verbrechen als grund-
sätzlich anders betrachtet werden. Dass Fava 
von einer „Neuausrichtung“ ausgeht, ist mit 
der Wirkung des „Veränderungs-Topos“ zu 
erklären, ❙22 der im Zuge der Heterogenitäts-, 
Vielfalts- und Multikulturalitätsthematisie-
rungen entstanden ist. Einwanderung wird 
dabei als Anlass, Grund und Auslöser dafür 
angesehen, dass heute alles anders sei als in 
einem unbestimmten Früher. Die moralisch-
identitäre Aufladung in der pädagogischen 
Diskussion ist meines Erachtens darauf zu-
rückzuführen, dass es in den meisten Texten 
um das Lernen aus Auschwitz und nicht über 
Auschwitz geht.

Das „Fehlen einer rassismuskritischen Per-
spektive“ ❙23 im Erinnerungsdiskurs führt zu 
einem Kurzschluss, durch den die Vielfalt als 
Abweichung von einer eindeutigen Abstam-
mung aufgefasst wird. Symptomatisch dafür 
ist ein mehrfach festzustellender Überliefe-
rungsfehler des Diktums von Jean Améry, 
der das bleibende Gewicht von Auschwitz 
als „negatives Eigentum“ begriffen hat, ❙24 was 
in den von Fava zitierten Texten aus der Bil-
dungsarbeit zum „negativen Erbe“ gemacht 
worden ist ❙25 – eine Verschiebung von Ver-
antwortung hin zu Identität. Die von vie-
len engagierten Pädagoginnen und Pädago-
gen im Feld historisch-politischer Bildung 

❙21  Naika Foroutan, Neue Deutsche, Postmigran-
ten und Bindungsidentitäten. Wer gehört zum neuen 
Deutschland?, in: APuZ, (2010) 46–47, S. 9–15, hier: 
S. 13.
❙22  Rosa Fava, Die Neuausrichtung der Erziehung 
nach Auschwitz in der Einwanderungsgesellschaft. 
Eine rassismuskritische Diskursanalyse, Berlin 2015, 
S. 73.
❙23  Ebd., S. 242.
❙24  Jean Améry, Jenseits von Schuld und Sühne. Be-
wältigungsversuche eines Überwältigten, München 
1988 (1966), S. 98.
❙25  R. Fava (Anm. 22), S. 241.

 
angenommene Lehre aus dem NS, sich von 
nationalistischen, abstammungsbezogenen 
Unterscheidungen und Abwertungen zu ver-
abschieden, sieht Fava paradox angeeignet 
in der „multikulturalistische(n) Aufwertung 
von ‚Differenz‘“. ❙26 Der nicht aufgearbeitete 
Rassismus holt die deutsche Migrationsge-
sellschaft auch an den Stellen ein, wo sie be-
sonders selbstkritisch zu sein beansprucht, 
nämlich im Umgang mit Auschwitz.

Verantwortung statt Identität

Mit einem Ausgangspunkt beim gegenwär-
tigen Kontext einer Gesellschaft vielfältiger 
Zugehörigkeiten, Migrationen und Globali-
sierung können diverse Geschichtsbeziehun-
gen artikuliert werden, ohne dass eine Festle-
gung auf nationale Identitäten erfolgen muss. 
Differenz sollte eine offene Kategorie bleiben 
können, um sich reflexiv mit vielfältigen sozi-
alen Beziehungen innerhalb der Nachwirkun-
gen von Verbrechensgeschichte auseinander-
zusetzen. Verschiedenheiten und Gegensätze 
ergeben sich aus den Erfahrungen der Nach-
kommen von Verfolgten, Überlebenden, Wi-
derständigen, Tätern und Täterinnen und der 
Masse der Zuschauenden. ❙27 Sie haben mehr 
mit den Opfer-Täter-Zuschauer-Positionie-
rungen zu tun als mit nationalen Herkunfts-
hintergründen. Für die Auseinandersetzung 
mit den unterschiedlichen historischen Po-
sitionierungen und ihren Wirkungen in der 
Gegenwart sollte Bildungsarbeit einen Raum 
eröffnen. Darin können verschiedene Erzäh-
lungen artikuliert werden, die unter kein ein-
heitliches Narrativ zu fassen sind und die 
dazu beitragen, die Komplexität des histori-
schen Geschehens wahrzunehmen.

Der im Gegensatz zu „Schuld“ weniger 
personalisierend eingesetzte und abstrak-
ter gefasste Begriff „Verantwortung“ bietet 
die Möglichkeit, sich auf unterschiedliche 
Weise in Beziehung zu den NS-Verbrechen 
zu setzen und das Kriterium der nationa-
len Herkunft nicht zum einzig relevanten 
zu erklären. Im diachronen Bezug auf den 

❙26  Ebd., S. 268.
❙27  Vgl. Matthias Heyl, „Conflicting Memories“ – 
Vom Nutzen pädagogischer Erinnerungsarbeit im 
„Global Village“, in: Rudolf Leiprecht/Anne Kerber 
(Hrsg.), Schule in der Einwanderungsgesellschaft, 
Schwalbach/Ts., S. 192–217.
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Generationenwechsel wie im synchronen 
Bezug auf den gegenwärtigen migrations-
gesellschaftlichen und globalisierten Kon-
text kann das Konzept der Verantwortung 
den Raum für vielfältige Beziehungen zu 
den NS-Verbrechen offenhalten, die nicht 
von einer familiären nationalen Abstam-
mung abhängig gemacht werden müssen. 
Für eine zeitgemäße Geschichtsvermittlung 
in der gegenwärtigen Migrationsgesellschaft 
ist dies ausgesprochen relevant. Geschichts-
zugänge sind nicht von nationaler Herkunft 
abhängig, sondern viel mehr davon, welche 
Anknüpfungspunkte angeboten werden, 
um die Frage „Was hat das mit mir zu tun?“ 
bearbeiten zu können.

Bis heute ist das Geschichtsverhältnis zum 
Nationalsozialismus in weiten Teilen der 
deutschen Öffentlichkeit im Horizont na-
tionaler Identität betrachtet worden. ❙28 Da-
bei werden zwei Perspektiven eingenom-
men. In einer abgrenzenden Haltung wird 
die historische Beschädigung des Deutsch-
seins beklagt. In einer identifizierenden 
Haltung wird die Aufarbeitung des Nati-
onalsozialismus als genuin zur deutschen 
Identität gehörend besetzt und niemandem 
sonst zugestanden. Zugleich wird in dieser 
selbstbezüglichen Tendenz die innere Hete-
rogenität der Nation mit ihren vielfältigen 
Zugehörigkeiten verdrängt. 

Antisemitismuskritische Reflexion

Die Sehnsucht nach Identität, auf deren 
Rückseite sich die „Wut auf die Differenz“ 
äußert, ❙29 ist untrennbar mit den zerstöreri-
schen Praktiken identitärer Gemeinschafts-
bildung verknüpft, die sich am besten an der 
Geschichte des Antisemitismus studieren las-
sen. Wie die machtvolle Identifizierung als 
jüdisch erfahren worden ist, hat Jean Améry 
in Auseinandersetzung mit seiner Beschädi-
gung als Überlebender der Shoah kritisch re-

❙28  Vgl. Viola Georgi, Wem gehört deutsche Ge-
schichte? Bikulturelle Jugendliche und die Geschich-
te des Nationalsozialismus, in: Bernd Fechler/Gott-
fried Kößler/Till Lieberz-Groß (Hrsg.), „Erziehung 
nach Auschwitz“ in der multikulturellen Gesell-
schaft. Pädagogische und soziologische Annäherun-
gen, Weinheim–München 2000, S. 141–162.
❙29  Max Horkheimer/Theodor W. Adorno, Dialektik 
der Aufklärung, in: Max Horkheimer, Gesammelte 
Schriften 5, Frank furt/M. 1987, S. 238.

flektiert. „Was immer man von mir auch sage, 
es ist nicht wahr. Wahr bin ich nur, als der ich 
mich selber im Innenraum sehe und verste-
he; ich bin, der ich für mich und in mir bin, 
nichts anderes.“ ❙30

Améry wendet sich hier gegen die Verding-
lichung, wie sie im Antisemitismus praktisch 
geworden ist und bietet zugleich eine Defi-
nition für Nicht-Identität an, wie sie Ador-
no in der „Negativen Dialektik“ entfaltet hat. 
Zum Juden gemacht worden zu sein, ist für 
Améry aus der Perspektive des Überlebenden 
ein Einbruch, ein „Elementarereignis“, das 
„ohne Gott, ohne Geschichte, ohne messia-
nisch-nationale Erwartung“ bestanden wer-
den muss. ❙31 „So bin auch ich gerade, was ich 
nicht bin, weil ich nicht war, ehe ich es wurde, 
vor allem anderen: Jude.“ ❙32 Er zieht daraus 
die Konsequenz, sich nur in der Fremdheit 
einrichten zu können. Die psychologisieren-
de Unterstellung, traumatisiert zu sein, weist 
er zurück: „Ich weiß, was mich bedrängt, 
ist keine Neurose, sondern die genau reflek-
tierte Realität.“ ❙33 Das Bewusstsein über die 
Wirkung und die historische Konsequenz 
des Antisemitismus, das Améry sein „Kata-
strophen-Judesein“ nennt, ❙34 vergleicht er mit 
dem Klassenbewusstsein, das Karl Marx im 
19. Jahrhundert gegen die Verschleierung der 
Ursachen von Ausbeutung und Verarmung 
postuliert hat.

Beide Positionen sind hoch aktuell in ei-
ner Zeit, die dazu neigt, soziale Ungleich-
heitslagen und Missachtungsverhältnisse zu 
psychologisieren, zu pathologisieren und als 
persönliches Problem defizitärer Subjekte 
aufzufassen. Weder Philosophie noch Theo-
logie hatten für Améry Wesentliches zu sei-
ner Situation als Überlebender und Gefolter-
ter zu sagen. „Nicht das Sein bedrängt mich 
oder das Nichts oder Gott oder die Abwesen-
heit Gottes, nur die Gesellschaft.“ ❙35 Es ist die 
soziale Positionierung, um die es geht, und 
nicht eine dieser Positionierung vorgängige 
Identität. 

❙30  Jean Améry, Über den Zwang und die Unmöglich-
keit, Jude zu sein, in: ders., Jenseits von Schuld und 
Sühne. Neuausgabe, Stuttgart 1977, S. 149–177, hier: 
S. 160.
❙31  Ebd., S. 167.
❙32  Ebd., S. 169.
❙33  Ebd., S. 170.
❙34  Ebd.
❙35  Ebd., S. 177.



APuZ 3–4/201622

Forschende Gedenkstättenpädagogik
Das große Potenzial für eine migrationsge-
sellschaftliche Kontextualisierung der Ge-
denkstättenpädagogik sehe ich in deren eige-
ner vielfach praktizierter Selbstreflexivität. 
Die Orte der NS-Verbrechen fordern viele der 
dort professionell Handelnden im pädagogi-
schen Bereich dazu heraus, ihr Geschichts-
verhältnis immer wieder zu hinterfragen und 
sich selbst dabei zu beobachten, was der Ort 
mit ihnen macht. Programmatisch kommt 
dies in dem Buchtitel „Verunsichernde Orte“ 
zum Ausdruck. ❙36

Der Erwartung authentischer Konfrontation 
mit der Verbrechensgeschichte, die Gedenk-
stättenbesuche im Bildungsbereich oft moti-
viert, wird die Reflexionsarbeit aus dem Heute 
heraus entgegengesetzt. Was dort gelernt wer-
den kann, steht nicht bereits fest. Konfron-
tiert mit den Funktionalisierungen für gesell-
schaftliche Selbstvergewisserungen, versuchen 

❙36  B. Thimm/ G. Kößler/ S. Ulrich (Anm. 5).

Gedenkstättenmitarbeitende die fundamenta-
len Infragestellungen anzunehmen, die an den 
Tatorten der NS-Verbrechen zu thematisieren 
sind. Das gelingt nur dann, wenn diese Orte 
nicht einem Diktum unterstellt werden, das 
aktuell häufig in den Ansprüchen von „Men-
schenrechtsbildung“ oder „Demokratieler-
nen“ zum Ausdruck kommt.

Gefordert ist die Fähigkeit, offen zu bleiben 
für die Erforschung des historischen Gegen-
standes und diesen Prozess des Erforschens 
mit den Besuchergruppen fortzusetzen. Des-
halb benötigen die Protagonistinnen und 
Protagonisten der Gedenkstättenpädagogik 
den Mut, sich den Vereinnahmungen der Ge-
denkstätten als Orte einer quasi national-de-
mokratischen Selbstvergewisserung zu ent-
ziehen. Sie können das mit Selbstbewusstsein 
tun, weil sie ausschließlich den Opfern und 
Überlebenden dieser Orte sowie den gegen-
wärtigen Teilnehmenden gedenkstättenbezo-
gener Bildungsprozesse verpflichtet sind.

Politisch, aktuell  
und digital
APuZ – auch im ePub-Format  
für Ihren E-Reader. Kostenfrei auf  
www.bpb.de/apuz
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Seit einigen Jahren werden die Begriffe „His-
torisierung“ und „Universalisierung“ im 

Kontext der Auseinandersetzung mit dem Na-
tionalsozialismus und 
Holocaust – ohne dass 
bei Letzterem konkre-
tisiert wird, ob damit 
der Völkermord an den 
europäischen Juden 
oder die nationalsozi-
alistische Verfolgungs-
politik im Allgemei-
nen gemeint ist – gera-

dezu inflationär genutzt. In Vorbereitung auf 
diesen Text habe ich daher einige Besucherin-
nen und Besucher der Gedenk- und Bildungs-
stätte Haus der Wannsee-Konferenz sowie 
Kolleginnen und Kollegen aus der schulischen 
und außerschulischen historischen Bildung zu 
ihrem Verständnis der Begriffe befragt. He-
raus kam eine große Bandbreite an Definitio-
nen, von denen hier nur einige genannt seien.

„Universalisierung des Holocaust“ wird 
von manchen als Äquivalent für allgemeine 
Lehren verstanden, die aus der Vergangenheit 
zu ziehen seien – dieser Zugang verhandelt die 
Frage der Singularität des Holocaust vielfach 
gleich mit. Ähnlich ist die Position, die besagt, 
es gebe auf der Grundlage einer mittlerweile 
vermeintlich gemeinsamen deutschen, euro-
päischen und weltweiten Auseinandersetzung 
mit dem Holocaust auch globale Standards in 
der Beurteilung heutiger Menschenrechtsver-
letzungen. Andere richten den Fokus eher auf 
internationale Gedenktage wie den 27. Janu-
ar oder auf Organisationen wie die Interna-
tional Holocaust and Remembrance Alliance 
(IHRA) und sehen darin Belege für die ge-
stiegene Bedeutung dieser Geschichte. Wie-
der andere leiten die These einer Universalität 
des Holocaust aus der Heterogenität der deut-
schen und anderer europäischer Gesellschaf-

ten ab, das heißt, sie kommen zu der Überzeu-
gung, die beispielsweise in Klassenzimmern 
vertretenen unterschiedlichen (Familien-)Ge-
schichten führten zwangsläufig zu einer uni-
versellen Perspektive auf den Holocaust.

Auch hinsichtlich des Stichwortes „Histo-
risierung“ sind die Verständnisse vielfältig. 
Für die einen bedeutet Historisierung vor al-
lem, den Nationalsozialismus in den Verlauf 
der Geschichte einzuordnen. Das kann auch 
das Verständnis einschließen, diese Geschichte 
nicht mehr einer besonderen oder spezifischen 
ethischen und moralischen Bewertung zu un-
terziehen, sondern sie rational und anhand 
epochenübergreifender Kriterien zu analysie-
ren. Für andere steht der Begriff lediglich für 
die vermeintlich oder tatsächlich veränderten 
Rahmenbedingungen der Beschäftigung mit 
dem Nationalsozialismus wie beispielsweise 
der größer werdenden zeitlichen Distanz oder 
dem – seit zwanzig Jahren viel beschworenen – 
Sterben der letzten Überlebenden der national-
sozialistischen Verfolgungspolitik (Ende der 
Zeitzeugenschaft).

Die Fragen nach dem Verständnis von Uni-
versalisierung und Historisierung verdeut-
lichen die mit diesem Thema verbundenen 
Herausforderungen: Die aufgeführten Defi-
nitionen lassen sich in größerem Kontext Ver-
treterinnen und Vertretern aus allgemeiner 
Öffentlichkeit, Politik oder Wissenschaft zu-
ordnen, die mit ihren Standpunkten spezifische 
Forderungen an Gedenkstätten verbinden. 
Und wenn es um die Gedenkstättenarbeit im 
Kontext der Diskussionen um Universalisie-
rung und Historisierung des Holocaust geht, 
haben wir es mit den Einrichtungen zu tun, in 
denen sich sämtliche Folgen unterschiedlicher 
Positionen wie durch ein Brennglas fokussiert 
bündeln. Mit anderen Worten: Da die Gedenk-
stätten im Positiven wie im Negativen häufig 
als die Einrichtungen gesehen werden, die für 
die Erinnerungskultur verantwortlich sind, 
werden unterschiedliche, sich vielfach wider-
sprechende Erwartungen an sie gerichtet. Es 
ist deshalb zu fragen, wer im öffentlichen Dis-
kurs welche Position vertritt und ob es hinter 
den verschiedenen Standpunkten jeweils eine 
hidden agenda gibt, die sich in Forderungen an 
diese Einrichtungen niederschlagen.

Zwischen den aufgezählten Zugängen und 
Verständnissen gibt es Zusammenhänge, je-
doch können die verschiedenen Konnotatio-

mailto:egryglewski@ghwk.de
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nen zu sehr unterschiedlichen Schlussfolge-
rungen bezüglich der Arbeit und Funktion 
von Gedenkstätten führen. Im Folgenden 
werde ich eine Reihe von Aspekten anspre-
chen, die zwar auf den ersten Blick nicht alle 
unmittelbar mit dem Thema Universalisie-
rung oder Historisierung zu tun zu haben 
scheinen, deren Erläuterung aber notwendig 
ist, um die Komplexität der Herausforderun-
gen für Mitarbeitende in Gedenkstätten zu 
verdeutlichen und Schlussfolgerungen für die 
Gedenkstättenarbeit ziehen zu können.

Ende der Zeitzeugenschaft

Wird im Kontext von Bildungspolitik von 
Historisierung gesprochen, stehen in der Re-
gel die Rede über das Ende der Zeitzeugen-
schaft und die wachsende zeitliche Distanz zu 
den Ereignissen im Zentrum. Dennoch gibt 
es auch andere Beobachtungen: Nicht nur die 
Selbsthilfeorganisation von Holocaust-Über-
lebenden Amcha verweist regelmäßig darauf, 
dass die Zahl der von ihnen betreuten Men-
schen stetig wächst, auch die Gedenkstätten 
stehen nach wie vor mit vielen Zeitzeugen in 
Kontakt, die für Veranstaltungen zur Verfü-
gung stehen. Allein in der Gedenk- und Bil-
dungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz 
fanden 2015 zehn öffentliche Großveranstal-
tungen mit Menschen statt, die die Verfolgung 
unmittelbar erlebt haben. Lehrkräfte, die seit 
Langem mit Zeitzeugen arbeiten, laden diese 
nach wie vor in Schulen ein.

Dass Zeitzeugen in der Gedenkstättenpäda-
gogik schon seit Beginn der 1990er Jahre keine 
zentrale Rolle mehr spielen, hat andere Grün-
de. Zwar ist die Begegnung mit ihnen nach wie 
vor nicht zu ersetzen, und die Mitarbeiten-
den in Gedenkstätten sind sich ihrer Bedeu-
tung für sich persönlich bewusst. Aber es ist 
das Bewusstsein der Pädagoginnen und Päda-
gogen dafür gewachsen, dass Zeitzeugen kein 
„Allheilmittel“ für die Vermittlung von Ge-
schichte sind, sondern sogar eine kontrapro-
duktive Rolle im Bildungsprozess spielen kön-
nen – nämlich dann, wenn nicht deutlich wird, 
dass ihre Funktion nicht die der Erzähler und 
Erzählerinnen einer historischen „Wahrheit“ 
sein kann und auch nicht sein sollte. Veröffent-
lichungen wie Imre Kerteszs’ „Roman eines 
Schicksallosen“ (1975) haben den Blick für die 
Notwendigkeit geschärft, die Perspektive von 
Überlebenden mit anderen Perspektiven zu er-

gänzen oder zu kontrastieren – sofern sie sich 
nach dem Krieg nicht selbst der Geschichts-
wissenschaft zugewandt und die unglaubli-
che Leistung erbracht haben, Beschreibungen 
von Erlebtem gleichzeitig auf der Metaebene 
zu analysieren, also ihren in der akuten Situ-
ation zwangsläufig eingeschränkten Blick auf 
das Gesamtbild der Geschichte für die Zuhö-
renden transparent zu machen.

Die gewachsenen wissenschaftlichen Kennt-
nisse der Zusammenhänge und Abläufe im 
Nationalsozialismus, der Generationenwech-
sel im öffentlichen Leben und der damit ver-
bundene veränderte gesellschaftliche Diskurs, 
der es ermöglichte, Tätergruppen und Tatkom-
plexe präzise zu benennen, führten darüber 
hinaus zu einer Erweiterung des Spektrums 
der Gedenk- und Dokumentationsstätten an 
historischen Orten. In der Villa ten Hompel 
Münster, dem Haus der Wannsee-Konferenz 
oder der Stiftung Topographie des Terrors in 
Berlin geht es aus guten Gründen in erster Li-
nie um die Rolle der Täter und Täterinnen, 
die Perspektive der Opfer wird vorwiegend 
im Rahmen besonderer Veranstaltungen be-
rücksichtigt. Zeitzeuginnen und -zeugen ste-
hen hier vor allem mit den Mitarbeitenden in 
Kontakt. Gleichzeitig stehen immer mehr Ver-
treterinnen und Vertreter der „Zweiten Gene-
ration“ in Verbindung mit den Gedenkstätten. 
Nicht nur bei Bildungsveranstaltungen, bei 
denen ihre Perspektive hinzugezogen wird, 
zeigt sich, dass sie häufig die Rolle ihrer Eltern 
übernehmen wollen. Sie als Erzähler und Er-
zählerinnen der Geschichte ihrer Eltern auf-
treten zu lassen, wäre jedoch ausgesprochen 
problematisch. Mit ihren persönlichen Erfah-
rungen, wie ihre Eltern mit den erlebten Trau-
mata umgegangen sind, stellen sie jedoch eine 
neue Zeitzeugengeneration für die Unmittel-
barkeit der Folgen von Geschichte dar.

Distanz und Nähe

Mit der Rede über die zeitliche Distanz und 
das Ende der Zeitzeugenschaft geht vielfach 
auch die Feststellung einher, dass es im Um-
gang mit der Geschichte eine Ent-Emotiona-
lisierung gebe – was als Chance für den Lern-
prozess aufgefasst werden könne. ❙1

❙1  Vgl. u. a. Dana Giesecke/Harald Welzer, Das Men-
schenmögliche. Zur Renovierung der deutschen Er-
innerungskultur, Hamburg 2012.
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Sprechen wir von der zeitlichen Distanz, gilt 
es, einen weiteren Aspekt zu berücksichtigen: 
Der Umgang mit der Vergangenheit wirkt in 
der Diskussion häufig wie etwas Statisches – ge-
hen wir aber von den Zielgruppen der Gedenk-
stätten aus, trifft so eine Zuschreibung mit-
nichten zu. Wer die Gelegenheit hat, über einen 
langen Zeitraum zu beobachten, wie Jugendli-
che und zunehmend auch Erwachsene sich der 
Geschichte annähern, wird feststellen, dass die 
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialis-
mus und dem Völkermord an den europäischen 
Juden prozesshaften Charakter hat.

Dabei ist der erste Zugang vieler Gedenk-
stättenbesucher und -besucherinnen tatsäch-
lich mehrheitlich vom Empfinden einer großen 
Distanz und damit einhergehender Rationa-
lität oder Emotionslosigkeit geprägt. Aus ei-
gener Erfahrung wissen wir jedoch, dass man 
bei der Auseinandersetzung mit den Fakten 
der nationalsozialistischen Verfolgungspoli-
tik immer wieder an die Grenzen des Erträg-
lichen stößt, was unweigerlich mit Emotionen 
verbunden ist. Möglicherweise rührt es da-
her, dass Besucherinnen und Besucher unter-
schiedlichen Alters bei der Beschäftigung mit 
diesem Thema oft ein Bedürfnis entwickeln, 
die geweckten Emotionen zu kanalisieren, also 
zum Beispiel (Gedenk-)Rituale fordern. Diese 
sollten nicht bloß als Kitsch abgetan werden. 
Vielmehr geht es darum, Räume zu bieten, in 
denen diesem Aspekt der Auseinandersetzung 
Rechnung getragen werden kann.

Diese erste Phase der emotionalen Betrof-
fenheit (bei einer noch nicht gänzlich abgebau-
ten Distanz) geht häufig mit der Formulierung 
moralisch konnotierter Forderungen einher: 
beispielsweise, dass der Besuch von NS-Ge-
denkstätten für jede Schülerin und jeden Schü-
ler verpflichtend sein müsste. Dieser Umgang 
mit der Geschichte wird unter anderem in der 
Bildungsforschung oft als „sozial erwünsch-
te Reaktion“ bewertet. Zwar ist die Auseinan-
dersetzung mit dem Wissen von Schülerinnen 
und Schülern um „die moralische Botschaft“ 
durchaus wichtig, ❙2 es sollte aber auch hinter-

❙2  Vgl. Wolfgang Meseth, Erziehung nach Ausch-
witz 2.0. Erziehungswissenschaftliche Beobachtun-
gen, empirische Befunde und bildungstheoretische 
Implikationen, in: Benedikt Widmaier/Gerd Steffens 
(Hrsg.), Politische Bildung nach Auschwitz. Erinne-
rungsarbeit und Erinnerungskultur heute, Schwal-
bach/Ts. 2015, S. 15–26, hier: S. 19.

fragt werden, inwieweit die Rede von der sozi-
alen Erwünschtheit nicht selbst zu einer ritua-
lisierten Phrase geworden ist. Denn meist wird 
dabei weder gefragt, wer die Norm setzt, noch 
wird ausreichend zur Kenntnis genommen, 
dass es einen politisch-staatlichen Gedenkdis-
kurs gibt, der nicht zwangsläufig mit dem von 
Lehrkräften identisch ist. So gerät oft aus dem 
Blickfeld, dass auch Lehrerinnen und Leh-
rer – entgegen dem vermeintlichen moralischen 
Konsens über die Lehren aus der Geschichte 
und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit 
der Beschäftigung mit derselben – der Ansicht 
sind, dass man sich lang genug mit der NS-Ge-
schichte auseinandergesetzt habe. Bemerkens-
wert ist weiterhin, dass die Rede von der sozi-
alen Erwünschtheit den Menschen, die von der 
Geschichte tatsächlich berührt sind, die Ernst-
haftigkeit ihrer Auseinandersetzung abspricht.

Zwischen Aneignung und Überdruss

Lassen die Rahmenbedingungen aber eine 
weitere Vertiefung in die Geschichte zu, wer-
den sich die beteiligten Personen der Dimensi-
on der Verbrechen bewusst, erleben manchmal 
eine daran verknüpfte Phase der Ablehnung 
und entwickeln von sich aus neue und weiter-
führende Fragen. Jugendliche und Erwachsene 
lernen, Geschichte aus einer Meta perspektive 
zu betrachten, sie zu dekonstruieren und bei-
spielsweise Erinnerungspolitik kritisch zu 
hinterfragen. Die moralische Haltung geht 
über in den Anspruch, sich weiteres Wissen 
anzueignen. Vor allem aber lernen sie, den 
historischen Ereignissen eine Relevanz für die 
eigene Gegenwart zuzuerkennen.

In sehr seltenen Fällen sind im Schulunter-
richt oder in außerschulischen Projekten der 
historischen Bildung solche Rahmenbedin-
gungen gegeben. Von daher bleiben die meis-
ten unserer Adressaten – sofern sie sich nicht 
privat weiter mit dem Thema beschäftigen – 
in den ersten Phasen verhaftet, empfinden den 
Nationalsozialismus als etwas, was mit ihnen 
nichts zu tun hat, formulieren moralisch aufge-
ladene Lehren aus der Vergangenheit oder kön-
nen ihre Ablehnung nicht bearbeiten. Damit 
können dann Empfindungen des Überdrusses 
einhergehen, weil eine Belanglosigkeit bei der 
Behandlung nicht wirklich überschritten wird. 
Dieser Überdruss könnte eine Erklärung da-
für sein, dass häufig die Forderung erhoben 
wird, sich mit heutigen Menschenrechtsver-
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letzungen auseinanderzusetzen, wobei gleich-
zeitig diejenigen, die sich für den Nationalso-
zialismus und den Holocaust interessieren, als 
rückwärtsgewandt beschrieben werden.

Ein vermeintlich notwendiger „Lebenswelt-
bezug“ soll den unterstellten oder realen Über-
druss überwinden helfen. Dabei ist unklar, was 
genau damit gemeint beziehungsweise wie die-
ser Bezug herzustellen ist: Während die einen 
Parallelen ziehen zu den Mobbing erfahrungen 
der heutigen Schüler, verweisen andere auf die 
Menschenrechtsverletzungen im Gefangenen-
lager von Guantánamo. Wieder andere setzen 
die Konferenz von Evian 1938 mit dem Schen-
gen-Abkommen gleich oder damalige Pogrome 
mit der aktuellen Gewaltwelle gegen Flücht-
lingsheime. ❙3 Nichts davon ist jedoch hilfreich 
für das Verständnis der Geschichte der NS-
Verbrechen – wenn nicht schon ein Grundwis-
sen existiert, das Vergleiche auf einer struktu-
rellen Ebene ermöglicht. So lässt beispielsweise 
der Hinweis auf Mobbingerfahrungen und auf 
die aktuelle Gewaltwelle gegen Flüchtlings-
heime die Lernenden im Unwissen darüber, 
mit welchen rechtlichen und gesellschaftlichen 
Mechanismen gegen diese Gewalt vorgegangen 
werden kann. So sind es vielfach Erwachsene, 
die aus ihrer Perspektive auf Jugendliche den 
„Lebensweltbezug“ herzustellen versuchen, 
ohne zu fragen, ob die Auswahl der Beispiele 
die Interessen der Zielgruppe trifft und einen 
wirklichen Bezug herstellt. Sinnvoller wäre die 
Entwicklung von Methoden, die den Adres-
saten die Erkenntnis ermöglicht, dass es ihre 
eigene, durch ihre aktuelle Situation geprägte 
Perspektive ist, mit der sie auf Geschichte bli-
cken und Geschichte bewerten.

Zweckgerichtete Universalisierung

Im Widerspruch zur Rede über die zeitliche 
Distanz steht die institutionelle Einrichtung 
von Gedenktagen und Gremien, die auf na-
tionaler und internationaler Ebene zur Stär-
kung der Bedeutung der Geschichte des Nati-
onalsozialismus und Holocaust beitragen. Der 
27. Januar als Holocaust-Gedenktag wird in 
Deutschland seit 1996, auf europäischer Ebe-
ne erst seit 2002 begangen. Die IHRA nahm 
ihre Arbeit Ende der 1990er Jahre mit einer 

❙3  Dies ist aktuell der am häufigsten zu hörende Ver-
gleich von Lehrkräften, wenn es um die Darstellung 
der Ereignisse um den Novemberpogrom 1938 geht.

stetig wachsenden Zahl an Mitgliedsstaaten 
auf. Ihre Etablierung ist eine Grundlage für 
die Wahrnehmung einer Universalisierung 
oder Transnationalisierung des Holocaust.

Doch auch hier fehlt eine eindeutige Defini-
tion der Begriffe beziehungsweise ist unklar, 
was unterschiedliche Adressaten darunter ver-
stehen. Die Gremien der IHRA orientieren sich 
im Hinblick auf ihre Projektförderungen und 
ihre politischen Aussagen grundsätzlich am 
Umgang und an der Vermittlung der Geschich-
te der nationalsozialistischen Verfolgungspo-
litik, haben dabei das Thema Holocaust aber 
ausgeweitet auf die Opfergruppe der Sinti und 
Roma. Demgegenüber nehmen andere Ein-
zelpersonen und Institutionen den Begriff der 
Universalisierung zum Anlass, jede Form von 
Gewalt mit dem Holocaust gleichzusetzen, was 
teilweise bis ins Absurde reicht. ❙4 Auschwitz ist 
sozusagen überall. Entsprechend kann der Ver-
gleich mit Auschwitz oder mit nationalsozialis-
tischen Tätern der Rechtfertigung des eigenen 
Vorgehens dienen – wie 1999, als Außenminis-
ter Joschka Fischer mit seinem Ausspruch „Nie 
wieder Auschwitz“ für Zustimmung zur mili-
tärischen Intervention im Kosovo warb.

Wenn Opfer von Völkermorden wie dem in 
Ruanda oder von Militärdiktaturen wie de-
nen in Lateinamerika die Erfahrungen ihrer 
Gesellschaft mit dem Holocaust gleichsetzen, 
steht wieder eine andere Intention dahinter. 
Angesichts der Bedeutung, die dem Völker-
mord an den europäischen Juden international 
zumindest verbal zugeschrieben wird, erhof-
fen sich viele aufgrund der Analogie die glei-
che Aufmerksamkeit für das eigene Leid. ❙5 

Wissen und Erinnern

Um genauer zu beleuchten, was die Rolle 
von Gedenkstättenarbeit angesichts dieser 
Vielfalt an Zugängen, Prämissen und Ziel-

❙4  Nach wie vor als besonders zynisch zu bezeich-
nen ist der Vergleich, den die Tierschutzorganisation 
PETA mit ihrer Kampagne „Der Holocaust auf Ihrem 
Teller“ zog, der vom Obersten Gerichtshof in Öster-
reich als rechtmäßig anerkannt wurde. Vgl. www.
peta.de/petas-holocaust-auf-ihrem-teller-kampag-
ne-rechtmaessig#.VlDHqV7_bF8 (1. 12. 2015).
❙5  Vgl. Daniel Gaede/Elke Gryglewski, Vergleiche in 
der Gedenkstättenpädagogik, in: Elke Gryglewski 
et al. (Hrsg.), Gedenkstättenpädagogik, Berlin 2015, 
S. 345–356, hier: S. 350 f.

http://www.peta.de/petas-holocaust-auf-ihrem-teller-kampagne-rechtmaessig#.VlDHqV7_bF8
http://www.peta.de/petas-holocaust-auf-ihrem-teller-kampagne-rechtmaessig#.VlDHqV7_bF8
http://www.peta.de/petas-holocaust-auf-ihrem-teller-kampagne-rechtmaessig#.VlDHqV7_bF8
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setzungen sein kann, muss ein weiterer Be-
griff eingeführt werden, der in den vergan-
genen Jahren in der Auseinandersetzung mit 
der Vergangenheit zunehmend an Bedeutung 
gewonnen hat: Erinnerung.

Während der Begriff im Kontext von loka-
len Initiativen auf die besondere Funktion von 
Gedenken deuten kann, wird er im Hinblick 
auf Lernempfehlungen oder Lernkonstella-
tionen schwierig. „Lebendige Erinnerung“, ❙6 
„Erinnern für die Zukunft“, ❙7 „Erinnern ler-
nen“ – diese und ähnliche Wortkonstellatio-
nen sollen eine bestimmte Vorstellung vom 
historischen Lernen hervorheben. Problema-
tisch an ihnen ist, dass sie Lernen und Wis-
sen mit Erinnern gleichsetzen, was die reale 
Situation, dass die Lernenden sich eigentlich 
nicht persönlich erinnern können, ebenso 
ausblendet wie die zeitliche Folge der Tätig-
keiten, um Letztere auf einer symbolischen/
politischen Ebene leisten zu können.

Brauchen Besucherinnen und Besucher von 
Gedenkstätten im 21. Jahrhundert Wissen, um 
sich der Geschichte nähern zu können, so stellt 
dieses Wissen auch die Grundlage dar, um sich 
konstruktiv im Feld der Historisierung und 
der Universalisierung bewegen zu können. 
Den Nationalsozialismus und die in dieser Zeit 
begangenen Verbrechen mit soziologischen, 
historischen oder politologischen Ansätzen 
und Kriterien zu untersuchen, trägt zu einem 
vertieften Verständnis bei. Dabei kann es um 
Erkenntnisse im Hinblick auf ideologische 
Traditionslinien gehen, um Erklärungsansätze 
für die Motivation von Täterinnen, Tätern und 
Zuschauenden, die Handlungsspielräume von 
unterschiedlichen Verfolgtengruppen oder um 
Radikalisierungsprozesse bei den Stufen der 
Verfolgung. Auch sollte die Beschäftigung mit 
den Kontinuitätslinien und Brüchen in unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Feldern nach 
1945 nicht fehlen, um eine nachvollziehbare 
Verbindung zwischen Vergangenheit und Ge-
genwart herstellen zu können. Insgesamt sind 
es diese Wissensbestände, die – wenn altersan-
gemessen und zu unterschiedlichen Momenten 

❙6  Vgl. zum Beispiel www.lpb-bw.de/auschwitz-be-
freiung.html (1. 12. 2015).
❙7  Vgl. zum Beispiel Ständige Konferenz der Kultus-
minister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-
land, Erinnern für die Zukunft. Empfehlungen zur 
Erinnerungskultur als Gegenstand historisch-politi-
scher Bildung in der Schule, Beschluss der KMK vom 
11. 12. 2014.

bearbeitet – es Menschen ermöglichen, nicht in 
Belanglosigkeit verhaftet zu bleiben, sondern 
eine tatsächliche Relevanz für ihre eigene Ge-
genwart zu erkennen.

Darüber hinaus bildet das Wissen um diese 
Fragen die Grundlage, strukturelle Verglei-
che zu anderen Gewaltverbrechen zu ziehen 
und kompetent Auskunft über Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zu geben. Selbst 
Werturteile oder politische Schlussfolgerun-
gen können nachdenklicher und reflektierter 
ausfallen, wenn sie nicht in der Phase der ers-
ten Beschäftigung formuliert werden.

Rolle der Gedenkstätten

Auch ohne bei der Vermittlung von Wissens-
beständen die zentrale Instanz zu sein oder 
sein zu können, sind es die Gedenkstätten mit 
ihren ständigen Ausstellungen, Mediatheken, 
Archiven und pädagogischen Angeboten, die 
einen erheblichen Beitrag zur Aneignung von 
Geschichte leisten können. Gerade durch ihre 
Vielfalt ermöglichen sie es, an unterschiedli-
chen Orten unterschiedliche Fragestellungen 
zu behandeln. Wer die Gedenkstätte Sachsen-
hausen besucht, kann sich mit dem System der 
Konzentrationslager beschäftigen oder den 
Alltag von Häftlingen ins Zentrum der Be-
trachtung stellen. Im Haus der Wannsee-Kon-
ferenz ist eine Auseinandersetzung mit dem 
nationalsozialistischen Verwaltungsapparat 
sinnvoll, ohne den die Verfolgung und Ermor-
dung der europäischen Juden nicht möglich 
gewesen wäre. Es besteht aber auch die Mög-
lichkeit, sich mit dem Berufsalltag von Polizis-
ten oder der Entwicklung vom Krankenmord 
zum Judenmord auseinanderzusetzen. In der 
Gedenkstätte Neuengamme wurden spezifi-
sche Angebote für bestimmte Berufsgruppen 
entwickelt, die zurückhaltend, angemessen 
und ohne moralisch oberflächliche Konno-
tationen die Frage nach Unterschieden und 
Gemeinsamkeiten spezifischer beruflicher 
Kontexte stellen, in denen die Wahrung von 
Menschenrechten gefährdet waren und sind. 
Da die Gedenkstätten sich jeweils an ihrer spe-
zifischen Geschichte orientiert entwickelt ha-
ben, ist mit ihnen ein sehr breites und diversi-
fiziertes Angebot entstanden.

Sie sind die Einrichtungen, deren Mitar-
beitende spätestens seit den Auseinanderset-
zungen um die Wehrmachtsausstellung(en) 

http://www.lpb-bw.de/auschwitz-befreiung.html
http://www.lpb-bw.de/auschwitz-befreiung.html
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ab 1995 und den in diesem Zusammenhang 
entstandenen Standards zur Präsentation 
historischer Quellen den Transfer von der 
Wissenschaft in die Gesellschaft leisten. 
Auf dem Stand der historischen Forschung 
und gleichzeitig im Bewusstsein der Beson-
derheit ihrer Orte wurden im Rahmen un-
terschiedlicher Foren die Fragen diskutiert, 
wie Gedenkstättenpädagogik an Orten von 
NS-Verbrechen sowohl zur Historisierung 
des Nationalsozialismus und des Holocaust 
sinnvoll beitragen kann als auch zur nicht-
trivialisierenden Universalisierung dieser 
Geschichte. Damit schaffen Gedenkstätten 
die Grundlage dafür, dass Besucherinnen 
und Besucher eigene Schlussfolgerungen 
aus der Geschichte und im nächsten Schritt 
fachlich kompetent Vergleiche ziehen kön-
nen. Sie instrumentalisieren die in der Ver-
gangenheit begangenen Verbrechen nicht 
für aktuelle politische Entscheidungen. Da-
mit ermöglichen sie, Gedenken als von un-
mittelbaren Zwecken freie Praxis umsetzen 
zu können und werden dadurch einer ihrer 
zentralen Aufgaben gerecht: Gedenkstät-
ten sind neben ihrer wichtigen Funktion als 
Lernorte eben auch immer noch Gedenk-
Orte.

Die Geschichte, die hier präsentiert wird, 
ist von so großer Bedeutung, dass sie verdient, 
um ihrer selbst Willen vermittelt zu werden. 
Die Opfer der nationalsozialistischen Verfol-
gungspolitik als Individuen vorzustellen, ihr 
persönliches Profil erkennbar zu machen, ist 
die eine Seite dieser Aufgabe. Die andere ist 
die Ermöglichung einer vertieften Beschäfti-
gung mit den Kontinuitäten von Rassismus 
und Gewalt am Beispiel des Nationalsozia-
lismus. Diese Perspektive führt unmittelbar 
in aktuelle politische Problem- und Hand-
lungsfelder, zu denen auch die Auseinander-
setzung und das Transparentmachen einer 
ambivalenten Seite der Arbeit von Gedenk-
stätten im erinnerungspolitischen Feld gehö-
ren sollten.

So stehen die für manche aus der Universa-
lisierung des Holocaust resultierenden globa-
len Standards im Hinblick auf die Wahrung 
von Menschenrechten und die Vermeidung 
politischer oder staatlicher Verbrechen in der 
Gegenwart in enger Beziehung etwa zur Fra-
ge einer Beteiligung deutscher Verbände an 
militärischen Operationen, die zur Wahrung 
dieser Standards dienen sollen. Gleichzeitig 

jedoch bedeutet diese Beteiligung auch die 
Übernahme einer gleichberechtigten Rolle 
auf dem weltpolitischen Parkett.

Hatten viele Länder unmittelbar vor und 
nach der Wiedervereinigung 1990 Sorgen, 
dass es ein neues „Großdeutschland“ geben 
könnte, konnte ihnen mit den zahlreichen 
Gedenkstätten – insbesondere mit dem An-
fang des 21. Jahrhunderts in der Mitte Ber-
lins errichteten Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas – demonstriert werden, dass 
Deutschland sich seiner Verantwortung be-
wusst ist. Sarkastisch ausgedrückt könnte 
man sagen, dass sich die Gedenkstätten für 
die Bundesrepublik zumindest teilweise als 
Eintrittsbillet zum Terrain der global player 
erwiesen haben. Dieses Narrativ im öffentli-
chen Diskurs passte gut zur Rede der zeitli-
chen Distanz und war vielfach an die bekann-
ten „Nie-wieder“-Floskeln gekoppelt, da die 
Stärke der Vielfalt regionaler kleiner und gro-
ßer Gedenkstätten tendenziell nicht wahrge-
nommen wurde. Den Besucherinnen und Be-
suchern die Entwicklung der Gedenkstätten 
„vom gegenkulturellen Projekt zur staatli-
chen Gedenkstättenkonzeption“ ❙8 nahezu-
bringen, trägt ebenfalls dazu bei, sie in die 
Lage zu versetzen, kompetent Rückschlüsse 
für die Gegenwart zu ziehen.

Insgesamt sollten die Mitarbeitenden in 
Gedenkstätten in Bezug auf die Diskussio-
nen zu Historisierung und Universalisierung 
weiter um eine reflexive und professionelle 
Arbeit bemüht sein. Sie tun dabei gut daran, 
die Diskussionen um diese Fragestellungen 
zu verfolgen, um eine Orientierung für die 
eigene Arbeit dahingehend zu haben, dass sie 
einschätzen können, woraus welche Erwar-
tungen und Äußerungen von Besucherin-
nen und Besuchern resultieren könnten. Dies 
hilft ihnen schließlich auch, sich ihrer Funk-
tion weiterhin bewusst zu bleiben.

❙8  Vgl. Cornelia Siebeck, 50 Jahre „arbeitende“ NS-
Gedenkstätten in der Bundesrepublik. Vom gegenkul-
turellen Projekt zur staatlichen Gedenkstättenkon-
zeption – und wie weiter?, in: Elke Gryglewski et al. 
(Hrsg.), Gedenkstättenpädagogik. Kontext, Theorie 
und Praxis der Bildungsarbeit zu NS-Verbrechen, 
Berlin 2015, S. 19–43.



APuZ 3–4/2016 29

Micha Brumlik

Kosmopolitische 
Moral: Globales 
Gedächtnis und 

Menschenrechts-
bildung

Micha Brumlik  
Dr. phil., geb. 1947; Seniorpro-
fessor am Zentrum für Jüdische 

Studien Berlin/Brandenburg; 
Professor em. für Erziehungs-

wissenschaft an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main; 2000 bis 

2005 Leiter des Fritz Bauer 
Instituts, Forschungs- und 

Dokumentationszentrum zur 
Geschichte des Holocaust an 

der Goethe-Universität.  
www.michabrumlik.de

Die jüdisch-christliche Tradition, zu der 
im weiteren Sinn auch der Islam, der 

Gott als den gerechten Erbarmer kennt und 
bekennt, gehört, hat 
eine Intuition hervor-
gebracht, die in der 
Antike – sogar ange-
sichts ihrer bewegen-
den Tragödienlitera-
tur – einzigartig war. 
Diese Intuition hat ih-
ren treffendsten Aus-
druck im Evangelium 
des Matthäus (25,40) 
gefunden, einer jü-
dischen Schrift aus 
dem ersten Jahrhun-
dert christlicher Zeit-
rechnung, in der sich 

der messianische König beim jüngsten Ge-
richt so zu den Angeklagten äußert: „Was 
ihr getan habt einem unter diesen meinen ge-
ringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ 
In der Ökumene der globalisierten Welt des 
21. Jahrhunderts wird es auch darum gehen, 
diesem Gedanken vor dem Panorama der Er-
fahrungen des mörderischen 20. Jahrhun-
derts sozial-, geschichts- und erziehungswis-
senschaftlich gerecht zu werden.

Moralische Globalisierung?

Der ökonomisch und technisch unabweis-
bare, politisch noch kaum gestaltete Prozess 
der Globalisierung hat – nicht zuletzt kraft 
weltumspannender Medien – ein auch den 
Subjekten zugängliches Wissen von der Ein-
heit des Menschengeschlechts geschaffen, das 

welthistorisch seinesgleichen sucht. Heute ist 
die Weltgesellschaft Wirklichkeit geworden. 
Zugleich stellt der globale Raum, den poli-
tisch und moralisch zu beurteilen sowie zu 
formen wir gefordert sind, alles andere als ei-
nen verheißungsvollen Ort dar. Vielmehr gilt 
ungebrochen, was Theodor W. Adorno und 
Max Horkheimer bereits 1947 feststellten: 
„Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt 
im Zeichen triumphalen Unheils.“ ❙1 

Lassen sich in dieser Weltgesellschaft uni-
versalistische Werte überhaupt noch theore-
tisch nachvollziehen, sozialwissenschaftlich 
plausibilisieren und pädagogisch konkreti-
sieren? Die Weltgesellschaft, so lehrt die sys-
temtheoretische Soziologie, besteht weder aus 
Personen noch aus Staaten, sondern aus Kom-
munikationen unterschiedlichster Art in den 
Funktionssystemen von Wirtschaft, Recht, 
Wissenschaft, Politik, Religion und Erziehung. 
In dieser Weltgesellschaft – und es gibt nur 
noch diese eine Gesellschaft – werden territo-
riale, von Recht und Politik bestimmte Gren-
zen durch Wissenschaft, Kultur und Ökono-
mie ständig durchkreuzt. Die Ordnungs- und 
Störgrößen der alten, noch nicht globalisierten 
Welt, nämlich politisch geordneter Raum und 
personal strukturierte menschliche Körper, 
scheinen angesichts elektronischer Telekom-
munikation stetig an Bedeutung zu verlieren. ❙2 
Welches wäre das politische System, welches 
die Öffentlichkeit, und welches das spezifi-
sche sprachliche Idiom, kurz, welches wäre 
die Kultur, in der universal bedeutsame Werte 
erörtert werden? Als Kandidat für diese uni-
versal bedeutsamen Werte scheinen heute die 
Menschenrechte zunehmend an Ansehen zu 
gewinnen. Aber hat die Weltgesellschaft auch 
eine eigene Öffentlichkeit, in der die Men-
schenrechte kommuniziert werden können?

Als Äquivalent für das politische System 
des Nationalstaats stehen neue, rechtlich 

Dieser Beitrag ist eine überarbeitete Fassung meines 
Textes „Weltbürgerliche Tugend im Zeitalter der Glo-
balisierung“, der 2007 im Sammelband „Bildung im 
Horizont der Wissensgesellschaft“ (hrsg. von Hans Rü-
diger Müller/Wassilios Stravoravdis) erschienen ist.
❙1  Max Horkheimer/Theodor W. Adorno, Dialektik 
der Aufklärung, Frank furt/M. 1981, S. 7.
❙2  Vgl. Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Ge-
sellschaft, Frank furt/M. 1997, S. 145–170; ders. Das 
Paradox der Menschenrechte und drei Formen sei-
ner Entfaltung, in: ders., Soziologische Aufklärung 
6, Opladen 1995, S. 229–236.

http://www.michabrumlik.de
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mehr oder minder dicht strukturierte politi-
schen Großräume wie etwa die Europäische 
Union oder eventuell sogar die Vereinten Na-
tionen zur Verfügung; als Öffentlichkeit vor 
allem grenzüberschreitende elektronische 
Medien sowie eine zunehmend monopolis-
tisch homogenisierte Produktion von Print-
erzeug nissen. Die demokratische Öffent-
lichkeit des Globalisierungszeitalters ❙3 – als 
deren Akteure heute vor allem Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs) gelten – wäre 
demnach Sachwalter der positiv kodifizierten 
Menschenrechte. ❙4 In welcher Weise werden 
diese Werte heute aufgenommen und kultu-
rell verbreitet? Werden sie abstrakt oder über 
spezifische Narrative, über große Erzählun-
gen konkretisiert? Kann der vom nationalso-
zialistischen Deutschland an sechs Millionen 
europäischen Juden verübte Völkermord als 
jene „große Erzählung“ gelten, die weltweit 
das Menschenrechtsbewusstsein vorantreibt?

„Neue Räume“, so die Soziologen Daniel 
Levy und Natan Sznaider, „öffnen sich. Und 
die von vielen Historikern geschmähte Mas-
senkultur drängt (…) in den frei gewordenen 
Raum. Dieser Erinnerungsraum wird das kos-
mopolitische Gedächtnis werden (…) Damit 
zusammenhängende Fragen der Einzigartig-
keit und Vergleichbarkeit des Holocaust führen 
dazu, dass diese Unterscheidungen aufgehoben 
werden. Der Holocaust wird als einzigartiges 
Ereignis vergleichbar. Die partikulare Opfer-
erfahrung der Juden kann universalisiert wer-
den.“ ❙5 Als Beleg für ihre These präsentieren 
sie eine Anzeige in der „New York Times“, in 
der die drei bedeutendsten amerikanisch-jüdi-
schen Organisationen, das American Jewish 
Committee, der American Jewish Congress so-
wie die Antidiffamation League, am 5. August 

❙3  Vgl. J. B. Thompson, Die Globaliserung der Kom-
munikation, in: Deutsche Zeitschrift für Philoso-
phie, (1997) 6, S. 881–894; Gertrud Koch, Die neue 
Drahtlosigkeit. Globalsierung der Massenmedien, 
in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, (1997) 6, 
S. 919–926.
❙4  Damit wäre die Schere zwischen einem kurz-
schlüssigen Universalismus allgemein unverbindli-
cher Moral und einem iterativen Universalismus der 
partikularen Kontexte geschlossen, da die entstehen-
den Großräume – zumal die in den Menschenrechten 
und der UN-Mitgliedschaft politisch verfasste Welt-
gesellschaft – in einem universal und partikular sind.
❙5  Daniel Levy/Natan Sznaider, Erinnerung im glo-
balen Zeitalter. Der Holocaust, Frank furt/M. 2001, 
S. 180. Siehe auch den Beitrag von Natan Sznaider in 
dieser Ausgabe (Anm. d. Red.).

1992, nachdem erste Bilder von in serbischen 
Lagern eingesperrten Bosniern um die Welt 
gingen, Folgendes feststellten: „Alongside the 
bloodstained names of Auschwitz, Treblinka, 
and other Nazi death camps, must now be ad-
ded the names of Omarska and Brcko … Is it 
possible that, fifty years after the Holocaust, 
the nations of the world have decided to stand 
by passively and do nothing, claiming that 
they are helpless to do anything? … We hereby 
undline, that we are prepared to take all the ne-
cessary steps, including the use of violence, to 
stop the madness of the bloodshed.“ ❙6

Erklärung von Stockholm

Dieser und ähnlichen menschenrechtlich mo-
tivierten Stellungnahmen sollten nicht nur 
höchst problematische, ihrerseits die Men-
schenrechte verletzende militärische Interven-
tionen, sondern auch politisch-päda gogische 
Absichtserklärungen folgen. So versammel-
ten sich auf Einladung des schwedischen Staa-
tes zur Jahreswende 2000/2001 Vertreter von 
vierzig Staaten in Stockholm, um vor dem 
Hintergrund eines wiedererstarkten Rassis-
mus über humane Werte im globalen Zeital-
ter zu diskutieren. Dabei sollten die allfälligen 
Lehren aus dem Holocaust gezogen werden, 
das heißt aus der industriellen Massenvernich-
tung der europäischen Juden – und nicht nur 
der Juden, sondern auch unzähliger Angehö-
riger anderer Minderheiten sowie Polen und 
Sowjetbürger. Die maßgeblich von dem israe-
lischen Historiker Jehuda Bauer verfasste Ab-
schlusserklärung des Stockholm International 
Forum on the Holocaust stellt entsprechend 
fest: „With humanity still scarred by geno-
cide, ethnic cleansing, racism, anti-Semitism 
and xenophobia, the international communi-
ty shares a solemn responsibility to fight tho-
se evils. (…) Our commitment must be to re-
member the victims who perished, respect the 
survivors still with us, and reaffirm human-
ity’s common aspiration for mutual under-
standing and justice.“ ❙7 

Mit dieser Erklärung haben sich eine Rei-
he von Staatschefs – nicht nur der EU – dazu 
verpflichtet, in ihren Ländern pädagogische 

❙6  Zit. nach: Daniel Levy/Natan Sznaider, The Ho-
locaust and Memory in the Global Age, Philadelphia 
2006, S. 159.
❙7  Zit. nach: ebd., S. 186.
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Bemühungen mit dem Ziel in Gang zu brin-
gen, Fremdenhass, Rassismus und Antisemi-
tismus einzudämmen. Die massenhafte Ver-
nichtung der europäischen Juden durch das 
nationalsozialistische Deutschland soll so ei-
nem zukunftsgerichteten Zweck dienen. Da-
mit wird die kollektive und individuelle Er-
innerung an ein ebenso herausragendes wie 
grauenhaftes zeitgeschichtliches Ereignis 
zum Mittel, einer friedlicheren, gerechteren 
und demokratischen Welt den Weg zu berei-
ten. Allerdings ist – realistisch betrachtet – 
nicht davon auszugehen, dass die Kenntnis 
dieses Verbrechens unter den jeweiligen Be-
völkerungen über undeutliche, ja ungenaue 
Fragmente hinausgeht – wie überhaupt ein 
mehr als oberflächliches historisches Wissen 
weltweit weder bei Erwachsenen noch gar 
bei Kindern und Jugendlichen vorausgesetzt 
werden kann. Damit käme der Pädagogik 
eine besondere Rolle für die Vergegenwärti-
gung von Geschichte zu. ❙8

Im Übrigen hat die im Dokument von 
Stockholm ausgesprochene Verpflichtung 
nicht nur das Gedenken globalisiert, sondern 
auch die innere Struktur der deutschen Ge-
denkkultur und damit des deutschen Nach-
kriegsbewusstseins verändert. Der Verfasser 
einer immerhin vor dem 11. September 2001 
erschienenen Studie zur deutschen „Vergan-
genheitsbewältigung“ diagnostiziert, dass 
gegenwärtig, da die Massenvernichtung der 
europäischen Juden zum zentralen Thema 
einer weltgesellschaftlichen Erinnerungs-
kultur wird, eben das eintritt, was wäh-
rend des Historikerstreits Mitte der 1980er 
Jahre noch erbittert bekämpft wurde: die 
unwiderrufliche Historisierung der natio-
nalsozialistischen Vergangenheit. Globali-
sierung und Historisierung gingen so Hand 
in Hand: Mit dem wachsenden zeitlichen 
Abstand zu den Mordtaten wachse ihre geo-
grafische Bekanntheit.  ❙9 So entsteht ein Pa-
radox: War es doch gerade die intensive, erst 
zögernd in Gang kommende, dann immer 
intensiver werdende Auseinandersetzung 
mit der Massenvernichtung, die in Deutsch-
land dazu geführt hat, dass mittlerweile alle 
Verbrechen aufgedeckt sind – mit der Folge, 

❙8  Vgl. Magne Angvik/Bodo von Borries, Youth and 
History, Hamburg 1997.
❙9  Vgl. Michael Jeismann, Auf Wiedersehen Gestern. 
Die deutsche Vergangenheit und die Politik von mor-
gen, Berlin 2000.

dass ihrer Eingliederung in die Geschichte 
nichts mehr im Wege steht. Die weltgesell-
schaftliche Indienstnahme von „Auschwitz“ 
nimmt der damaligen Massenvernichtung 
ihre  Einzigartigkeit.

In diesem Sinne ließe sich wie in der Stock-
holmer Abschlusserklärung festhalten, dass 
die Erinnerung an den Holocaust zu einem 
zentralen Thema der westlichen Zivilisation 
geworden ist: „The Holocaust (Shoah) fun-
damentally challenged the foundations of 
civilization. The unprecedented character 
of the Holocaust will always hold universal 
meaning.“ ❙10

Menschenrechtsbildung

Die industrielle Massenvernichtung der euro-
päischen Juden dient gemäß der Erklärung von 
Stockholm als gleichsam negative Folie, als 
unüberbietbares Extrembeispiel für die Ver-
letzung der Würde des Menschen, dem dras-
tisch sichtbar und fühlbar wird, wohin blinder 
Partikularismus und eine entfesselte, von aller 
ethischen Bindung gelöste Sozialtechnik füh-
ren kann. So, wie das deutsche Grundgesetz 
aus der Erfahrung des Nationalsozialismus 
die Prinzipien einer moralisch verantworteten 
Demokratie entfaltet, wird es demnach in Zu-
kunft darauf ankommen, auf und aus der Er-
ziehung über Auschwitz eine Bildung zu den 
Menschenrechten zu entwickeln. ❙11

Die Perspektiven dieser Pädagogik beste-
hen einerseits in der Unterweisung ins Ein-
gedenken, wie sie etwa Walter Benjamin in 
seinen „Geschichtsphilososphischen The-
sen“ vorschlug, sowie andererseits in der Er-
ziehung nicht nach, sondern „über Ausch-
witz“, wie sie Adorno postulierte. Es wird 
nun deutlich, dass diese beiden Perspektiven 
eine zeitgemäße Deutung in einer allgemei-
nen „Pädagogik der Menschenrechte“ ❙12 fin-
den können, die in der globalisierten Weltge-

❙10  Zit. nach: N. Sznaider/ D. Levy (Anm., 6), S. 185.
❙11  Vgl. Bernd Fechler et al. (Hrsg.), „Erziehung nach 
Auschwitz“ in der multikulturellen Gesellschaft, 
Weinheim–München 2000.
❙12  Vgl. Volker Lenhart, Pädagogik der Menschen-
rechte, Opladen 2003; Hans-Peter Mahnke/Alfred K. 
Treml (Hrsg.) Total global. Weltbürgerliche Erziehung 
als Überforderung der Ethik, Frankfurt/Main 2000; 
Seamus Dunn et al. (Hrsg.), Tolerance Matters. Inter-
national Educational Approaches, Gütersloh 2003.
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sellschaft als human rights education fungiert 
und sich in Deutschland auf das Grundgesetz 
stützen kann. Dass die Menschenrechtspä-
dagogik zwischen „education about human 
rights“ and „education for human rights“ un-
terscheidet, ❙13 verdeutlicht, dass ein kogniti-
ves Verständnis für den universalistischen 
Kern der Menschenrechte und die Motivati-
on, ihnen in Alltag und Politik handelnd zu 
genügen, nicht miteinander identisch sind. 
Nun geht es darum, diese Erziehungsziele 
und ihre moralische Begründung im globa-
len Zeitalter neu zu justieren. Das heißt, die 
Frage nach den sozialen Bedingungen, unter 
denen derlei universalistische Ziele artiku-
liert, angestrebt und auch durchgesetzt wer-
den können, sollte präzise benannt werden. 
Damit hängen die Globalisierung der Erin-
nerung, die Globalisierung des politischen 
Weltsystems und die Globalisierung einer auf 
die Würde des Menschen ausgerichteten Bil-
dung miteinander zusammen.

Im Folgenden sei der These nachgegangen, 
dass weltbürgerliche Bildung ❙14 sich in Form 
einer Menschenrechtspädagogik äußert, de-
ren motivationale und kognitive Wurzel die 
Einsicht in das Leiden der Fernsten ist – eine 
Einsicht, die besonderer Kraft bedarf. ❙15 Der-
lei altruistische Haltungen ❙16 im Sinne der 
„Fernstenliebe“ können als Voraussetzun-
gen für die allmähliche Institutionalisierung 
einer „Demokratie im Zeitalter der Globa-
lisierung“ ❙17 gelten. Menschenrechtliche Bil-
dung angesichts der Verletzung menschli-
chen Lebens und menschlicher Würde wäre 
demnach eine – freilich wesentliche Voraus-
setzung – zur Herstellung internationaler 
Rechtsverhältnisse. Ob dabei auch von einer 
Globalisierung im Erziehungswesen ausge-

❙13  Vgl. Volker Lenhart/Kaisa Savolainen, Editorial 
Introduction, in: International Review of Education, 
(2002) 3–4, S. 145.
❙14  Vgl. Micha Brumlik, Nationale Erziehung oder 
weltbürgerliche Bildung, in: Zeitschrift für Pädago-
gik, (1992) 29. Beiheft, S. 54–58. 
❙15  Vgl. Alphonso Lingis, The Community of Those 
Who Have Nothing in Common, Bloomington 1994; 
Nigel Dower, World Ethics. The New Agenda, Edin-
burgh 1998; Micha Brumlik, Gerechtigkeit zwischen 
den Generationen, Berlin 1995, S. 89 f.; ders., Bildung 
und Glück. Versuch einer Theorie der Tugenden, Ber-
lin 2002, S. 82 f.
❙16  Vgl. Kristen R. Monroe, The Heart of Altruism – 
Perception of a Common Humanity, New Jersey 1996.
❙17  Otfried Höffe, Demokratie im Zeitalter der Glo-
balisierung, München 1999.

gangen werden kann, steht in Frage. ❙18 Ver-
suche, genauer gesagt, Absichtserklärungen, 
gibt es bereits. Wie erfolgreich können sie 
sein?

Fernstenliebe und menschliche Würde

Die Frage nach den Kompetenzen, die Men-
schen benötigen, die in dieser globalisierten 
Welt überleben, leben und einander beistehen 
wollen und sollen, ist indes noch kaum be-
antwortet. Dies gilt, obwohl diese Frage seit 
Jahrtausenden gestellt wird, und zwar als die 
Frage nach der Tugend der Weltbürger, also 
jener, die im Kosmos ein Bürgerrecht genie-
ßen. Wir können an dieser Stelle dahingestellt 
lassen, ob die antike Philosophie, die den Be-
griff des Kosmopolitismus geprägt hat, das 
Problem, das sie damit lösen wollte, über-
haupt richtig beschrieben hat, ob ein Kosmos 
überhaupt ein Raum ist, der politisch geformt 
werden kann. Womöglich kann von wahrem 
Kosmopolitismus erst dann gesprochen wer-
den, wenn die Polis, das zunächst stets be-
grenzte politische Gemeinwesen, einmal uni-
versell geworden ist.

Ob das denkbar, wünschbar und möglich 
ist, steht hier nicht zur Debatte. Worum es 
geht, ist, ob in einer Ökumene, die als po-
litischer Raum aus vielen Staaten und ent-
sprechend vielen Menschen besteht und auf 
absehbare Zeit auch bestehen wird, minima-
le moralische Standards und eine entspre-
chende, nun freilich nicht mehr minimale, 
sondern doch sehr anspruchsvolle ethische 
Motivation überhaupt denkbar sind. Als mo-
ralisches Problem rückt diese Frage als sol-
che spätestens im Zeitalter des Imperialismus 
um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
ins Bewusstsein. Friedrich Nietzsche, der 
für dieses Problem einen Begriff gesucht hat, 
gibt uns allerdings immer noch große Rätsel 
auf: „Rate ich euch zur Nächstenliebe? Lie-
ber noch rate ich Euch zur Nächsten-Flucht 
und zur Fernsten-Liebe. Die Ferneren sind 
es, welche eure Liebe zum Nächsten bezah-
len; und schon wenn ihr zu fünfen miteinan-
der seid, muß immer ein sechster sterben.“ ❙19

❙18  Vgl. Annette Scheunpflug, Stichwort: Globalisie-
rung und Erziehungswissenschaft, in: Zeitschrift für 
Erziehungswissenschaft, (2003) 2, S. 159–172.
❙19  Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, 
KSA 4, München 1988, S. 77 f.
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Die heute, in der globalisierten Weltge-
sellschaft unausweichlich gewordene Frage 
nach der Fernstenliebe hat als die Frage, ob 
und wie weit wir auf Kosten anderer leben 
und – mehr noch – wie weit wir vital mit ih-
nen verbunden sind, nicht nur Nietzsche be-
schäftigt, sondern auch dem Kolonialismus 
kritisch gegenüberstehende Schriftsteller wie 
etwa Joseph Conrad, der diese Problematik 
im „Herz der Finsternis“ (1899) ebenso dras-
tisch abgehandelt hat wie Leo Tolstoi in sei-
ner Novelle „Hadschi Murat“ (1912), in der 
es um den grausamen zaristischen Kolonial-
krieg im Kaukasus geht. Könnte es ein, dass 
das Fehlen von Fernstenliebe auch das Symp-
tom einer gigantischen Verdrängung ist, ei-
ner Verdrängung, die sich gegen unsere kon-
stitutive Abhängigkeit von den Fernsten und 
Fremdesten wendet? „Manche freilich“, heißt 
es in Hugo von Hoffmannsthals Gedicht aus 
dem Jahr 1895,

„Manche freilich müssen drunten sterben,
wo die schweren Ruder der Schiffe streifen,
Andere wohnen bei dem Steuer droben,
Kennen Vogelflug und die Länder der Sterne.

(…)

Doch ein Schatten fällt von jenen Leben 
In die anderen Leben hinüber,
und die leichten sind an die schweren
Wie an Luft und Erde gebunden:

Ganz vergessener Völker Müdigkeiten 
Kann ich nicht abtun von meinen Lidern,
noch weghalten von der erschrockenen Seele 
Stummes Niederfallen ferner Sterne

Viele Geschicke weben neben dem meinen,
Durcheinander spielt sie alle das Dasein,
Und mein Teil ist mehr als dieses Lebens
Schlanke Flamme oder schmale Leier.“

Der Schatten, der im 20. Jahrhundert auf die 
Leben mindestens der Deutschen gefallen ist, 
war der Schatten der von den Nationalsozi-
alisten Ermordeten, ein langer Schatten, der 
schließlich in der deutschen Verfassung, im 
Grundgesetz, genauer gesagt in dessen Arti-
kel 1, der die „Würde des Menschen“ als Kri-
terium aller Gesetzgebung und aller staatli-
chen Machtausübung festlegt, seinen gültigen 
Ausdruck gefunden hat. Es war die kosmo-
politische Philosophie der deutschen Auf-
klärung, zumal Immanuel Kants, die das 

Grundgesetz wesentlich geprägt hat. Als 
oberstes Prinzip der Tugendlehre weist Kant 
in der „Metaphysik der Sitten“ (1797) Folgen-
des aus: „Nach diesem Prinzip ist der Mensch 
sowohl sich selbst als andern Zweck und es 
ist nicht genug, dass er weder sich selbst noch 
andere bloß als Mittel zu brauchen befugt 
ist, sondern den Menschen überhaupt sich 
zum Zwecke zu machen, ist des Menschen 
Pflicht.“  ❙20 

Einen Menschen als Zweck seiner selbst 
zu betrachten, bedeutet, ihn in mindestens 
drei wesentlichen Dimensionen nicht nur 
zur Kenntnis zu nehmen, zu tolerieren, son-
dern auch anzuerkennen, nicht also nicht 
nur hinzunehmen, sondern zu bejahen in 
der Dimension körperlicher Integrität, per-
sonaler Identität und soziokultureller Zu-
gehörigkeit. Mit dieser Anerkennung kor-
respondiert ein Demütigungsverbot. Das 
Demütigungsverbot aber bezieht sich auf die 
„Würde“ eines Menschen. Diese „Würde“ ei-
nes Menschen ist der äußere Ausdruck sei-
ner Selbstachtung, also jener Haltung, „die 
Menschen ihrem eigenen Menschsein ge-
genüber einnehmen, und die Würde ist die 
Summe aller Verhaltensweisen, die bezeu-
gen, dass ein Mensch sich selbst tatsächlich 
achtet“. ❙21 Diese Selbstachtung wird verletzt, 
wenn Menschen die Kontrolle über ihren 
Körper genommen wird, sie als die Person, 
die sie sprechend und handelnd sind, nicht 
beachtet oder ernst genommen beziehungs-
weise wenn die Gruppen oder sozialen Kon-
texte, denen sie entstammen, herabgesetzt 
oder verächtlich gemacht werden. Die Ver-
letzung dieser Grenzen drückt sich bei den 
Opfern von Demütigungshandlungen als 
Scham aus. ❙22 Es gibt eine absolute Scham, in 
der deutlich wird, dass nicht nur die Wür-
de des Menschen, sondern zugleich sein 
Mensch-Sein verletzt worden ist.

In Primo Levis kristallklarem und nüch-
ternem Bericht über seine Lagerhaft wird 
den Erfahrungen absoluter Entwürdigung 
Rechnung getragen; der Ausdruck von der 
„Würde des Menschen“ beziehungsweise der 

❙20  Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten, in: 
ders., Werke. Bd. 7, Darmstadt 1968, S. 526.
❙21  Avishai Margalith, Politik der Würde, Berlin 1997, 
S. 72.
❙22  Vgl. dazu ausführlich: M. Brumlik (Anm. 15), 
S. 65 f.
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„Würde des Menschen“ gewinnt vor der Ku-
lisse von Auschwitz eine gebieterische und 
einleuchtende Kraft: „Mensch ist“, so no-
tiert Levi für den 26. Januar 1944, also für 
den letzten Tag vor der Befreiung des Lagers, 
„wer tötet, wer Unrecht zufügt oder erleidet; 
kein Mensch ist, wer jede Zurückhaltung 
verloren hat und sein Bett mit einem Leich-
nam teilt. Und wer darauf gewartet hat, bis 
sein Nachbar mit Sterben zu Ende ist, damit 
er ihm ein Viertel Brot abnehmen kann, der 
ist, wenngleich ohne Schuld, vom Vorbild 
des denkenden Menschen weiter entfernt als 
der roheste Pygmäe und der grausamste Sa-
dist.“ Unter diesen Bedingungen schwin-
det dann auch die natürliche Neigung zur 
Nächstenliebe. Levi fährt fort: „Ein Teil un-
seres Seins wohnt in den Seelen der uns Na-
hestehenden: darum ist das Erleben dessen 
ein nicht-menschliches, der Tage gekannt 
hat, da der Mensch in den Augen des Men-
schen ein Ding gewesen ist.“ ❙23

Mit dem Begriff der „Würde des Men-
schen“ wird lediglich ein Minimum ange-
sprochen, der kleinste gemeinsame Nenner 
nicht von Gesellschaften, sondern von jenen 
politischen Gemeinwesen, von Staaten, die 
wir als „zivilisiert“, nicht unbedingt als „ge-
recht“ bezeichnen. Bei alledem ist die Ein-
sicht in die Würde des Menschen jedoch nicht 
auf kognitive, intellektuelle Operationen be-
schränkt, sie ist mehr oder gar anderes: Das 
Verständnis für die Würde des Menschen 
wurzelt in einem moralischen Gefühl. ❙24 Die-
ses Gefühl ist moralisch, weil es Beurtei-
lungsmaßstäbe für Handlungen und Unter-
lassungen bereitstellt; es ist indes ein Gefühl, 
weil es sich bei ihm nicht um einen kalkula-
torischen Maßstab, sondern um eine umfas-
sende, spontan wirkende, welterschließende 
Einstellung handelt.

Würde-Empfinden und 
universalistische Moral

Wer erst lange darüber nachdenken muss, 
ob einem oder mehreren Menschen die pro-
klamierte Würde auch tatsächlich zukommt, 
hat noch nicht verstanden, was „Menschen-
würde“ ist. Es handelt sich beim Verständnis 

❙23  Primo Levi, Ist das ein Mensch? Die Atempause, 
München 1986, S. 164.
❙24  Vgl. ebd., S. 65 f.

der Menschenwürde also um ein moralisches 
Gefühl mit universalistischem Anspruch, 
das unter höchst voraussetzungsreichen 
Bedingungen steht. Erstens: Die Anerken-
nung der Integrität anderer ist an die Erfah-
rung eigener Integrität und Anerkennung, 
die sich in Selbstgefühl, Selbstrespekt und 
Selbstachtung artikuliert, gebunden. Zwei-
tens: Niemand kann Selbstgefühl, Selbstres-
pekt und Selbstachtung entfalten, der nicht 
seinerseits in allen wesentlichen Bezügen 
toleriert, akzeptiert und respektiert wor-
den ist. Drittens: Selbstgefühl, Selbstres-
pekt und Selbstachtung sind die logischen 
und entwicklungsbezogenen Voraussetzun-
gen dafür, Einfühlung, Empathie für andere 
entfalten zu können. ❙25

Daraus folgt, dass das Empfinden für Men-
schenwürde sowohl unter der Bedingung 
einer nicht als fragmentarisch erfahrenen 
vorsprachlichen Sozialisation steht – etwa 
Akzeptanz des Kindes ❙26 und ausgesproche-
nes Urvertrauen („Glanz im Auge der Mut-
ter“) ❙27 – als auch unter der Bedingung von 
Peergroup-bezogenen Sozialisationsformen, 
die Individuierung und Anerkennung ermög-
lichen: gehaltvolle Freundschaften und indi-
vidualisierte, romantische Liebe. ❙28 Aber auch 
bei Menschen, die unter derlei günstigen Be-
dingungen aufwachsen, ist noch keineswegs 
gesichert, dass ihnen auch ein Verständnis 
für Menschenwürde im Allgemeinen gegeben 
ist – auch unter den genannten Bedingungen 
ist nicht auszuschließen, dass zwar ein Ge-
fühl für die Würde und Integrität partikula-
rer Gruppen entwickelt wird, die Menschheit 
als Ganze, alle Menschen jedoch noch kein 
Gegenstand des Respekts geworden sind.

Gleichwohl entwickelt sich weltweit eine 
entsprechende universalistische Moral und 
ist sogar dabei, den evolutionären Sprung 

❙25  Vgl. Axel Honneth, Kampf um Anerkennung. Zur 
moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Frank-
furt/Main 1992; Micha Brumlik, Anerkennung 
als pädagogische Idee, in: Benno Hafeneger et al. 
(Hrsg.), Pädagogik der Anerkennung, Schwalbach/
Ts. 2002, S. 13–25.
❙26  Vgl. Erik H. Erikson, Identität und Lebenszyklus, 
Frank furt/M. 1973, S. 62–75.
❙27  Heinz Kohut, Die Heilung des Selbst, Frank-
furt/M. 1977.
❙28  Vgl. Monika Keller, Moral und Beziehung. Eine 
entwicklungspsychologische Perspektive, in: Deut-
sche Zeitschrift für Philosophie, (1997) 2, S. 249–265.
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ins System internationalen Rechts zu voll-
ziehen. ❙29 Die millionenfache Verletzung der 
Menschenwürde im 20. Jahrhundert durch 
Lagerhaft, grausame und massenhafte Ermor-
dung sowie Vertreibung ❙30 findet in der Ent-
faltung eines globalen moralischen Diskurses 
und der Entwicklung eines internationalen 
Strafgerichtshofs die Form eines Verbrechens 
gegen die Menschlichkeit, das etwa im Statut 
des Internationalen Gerichts für das ehemali-
ge Jugoslawien festlegt ist: Eines Verbrechens 
gegen die Menschlichkeit machen sich Perso-
nen schuldig, „wenn diese in einem interna-
tionalen oder internen bewaffneten Konflikt 
begangen werden und gegen die Zivilbevöl-
kerung gerichtet sind: Mord; Ausrottung; (…) 
andere unmenschliche Handlungen.“

Universalisierung  
und Opferkonkurrenz

Freilich verläuft die kulturelle Globalisie-
rung im Sinne einer großen Erzählung von 
der Verletzung der Menschenrechte nicht li-
near – im selben Ausmaß, in dem der Holo-
caust zur universal einsetzbaren Chiffre für 
Unrecht und zur Legitimation für die dem ei-
genen Anspruch nach auf den Menschenrech-
ten basierenden Kultur des Westens wird, 
steigt umgekehrt die Ablehnung dieser Form 
der Gedenkkultur und werden jene, die dem 
Holocaust zum Opfer fielen, beziehungswei-
se deren Nachkommen gelegentlich selbst zur 
Zielscheibe des Hasses.

Das wurde etwa auf der Antirassismus-
konferenz der UN in Durban 2001 deutlich, 
die begleitet wurde von einer großen NGO-
Konferenz. Seither entsteht auch im globa-
len Kontext so etwas wie eine Hierarchie, ge-
nauer gesagt eine Konkurrenz der Opfer, ❙31 

❙29  Vgl. Christina Möller, Völkerstrafrecht und Inter-
nationaler Gerichtshof – kriminologische, straftheo-
retische und rechtspolitische Aspekte, Münster 2003.
❙30  Vgl. Joel Kotek/Pierre Rigoulot, Das Jahrhun-
dert der Lager. Gefangenschaft, Zwangsarbeit, Ver-
nichtung, Berlin 2000; Norman Naimark, Ethnic 
Cleansing in Twentieth Century Europe, Cambridge 
2001; Giorgio Agamben, Homo sacer. Die souveräne 
Macht und das Leben, Frank furt/M. 2002; Rudolph 
J. Rummel, „Demozid“ – der befohlene Tod. Massen-
morde im 20. Jahrhundert, Münster 2003.
❙31  Vgl. Jean-Michel Chaumont, Die Konkurrenz der 
Opfer. Genozid, Identität und Anerkennung, Lüne-
burg 2001.

in diesem Fall und vor allem in den USA 
zwischen Schwarzen und Juden. Das in den 
1960er Jahren im Kampf um die Bürgerrech-
te geschmiedete Bündnis zwischen jüdischer 
und schwarzer Minderheit ist längst zerbro-
chen und einer spannungsgeladenen ethni-
schen Konkurrenz gewichen. ❙32 Diese Span-
nungen haben sich in Durban im Sommer 
2001 in Form einer höchst selektiven Kritik 
am Staat Israel und seiner Repressionspolitik 
gegenüber den Palästinensern Raum geschaf-
fen – eine Kampagne, der schließlich eines 
der anderen Hauptziele der Konferenz, eine 
Aussprache über die Folgen des transatlanti-
schen Sklavenhandels, zum Opfer fiel.

An diesem Debakel werden systematische 
Schwierigkeiten einer ethisch unzureichend 
begründeten Menschenrechtspolitik deut-
lich, die auch eine Menschenrechtspädago-
gik und eine antirassistische Erziehung nicht 
gleichgültig lassen können. Nicht minder als 
der soziale Protest der Globalisierungsgeg-
ner auf der Konferenz in Genua im Jahr zu-
vor war die offizielle Konferenz in Durban 
allemal ein globalisierungskritisches Forum 
und zeigte als solches – stärker noch als das in 
Genua der Fall war – die Schwäche und Ver-
führbarkeit einer noch zu naiven universalis-
tischen Moral.

Angesichts des Umstandes, dass die Kur-
denfrage auf dieser Konferenz – abgesehen 
von einer kurzen Erwähnung im Papier der 
NGOs – ebenso wenig eine Rolle spielte wie 
die Unterdrückung der Bevölkerung in Af-
ghanistan oder die russischen Menschen-
rechtsverletzungen an den Tschetschenen, las-
sen sich bestimmte Formulierungen aus einer 
der unzähligen Fassungen der NGO-Schlus-
serklärung nur als antisemitisch verstehen. ❙33 

❙32  Vgl. Cornel West, On Black-Jewish Relations, in: 
ders., Race Matters, New York 20012, S. 69–80.
❙33  Dort wird die Wiedereinsetzung der UN-Resolu-
tion 3379 gefordert, in der Zionismus und Rassismus 
gleichgesetzt werden. Zudem wird gefordert, gegen 
Israel – und nur gegen Israel – ein Kriegsverbrecher-
tribunal einzusetzen und die internationale Gemein-
schaft aufzurufen, gegen Israel eine Politik der „voll-
ständigen und totalen Isolation als Apartheidstaat“ 
zu verhängen. Staaten, die Israels Politik mit seinen 
„rassistischen Verbrechen gegen die Menschheit“ un-
terstützen oder dulden, seien zu verurteilen. Als sei 
das alles nicht genug, gelang es zwei Delegierten des 
Weltkirchenrats, eine Passage zur Bekämpfung des 
Antisemitismus mit vierzig gegen eine Stimme aus 
der Erklärung herausstimmen zu lassen. Die Passa-
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Deshalb ist zu fragen: Wie lässt sich eine 
weltweite, antirassistische Bildung in uni-
versalistischer, nicht ihrerseits Ressentiments 
schürenden Weise konzipieren? Könnte es 
sein, dass der Begriff des Rassismus selbst da-
bei hinderlich ist? ❙34 Und zwar genau deshalb, 
weil er zu unscharf und zu vielfältig ist? Was 
ist überhaupt  Rassismus?

In der am 21. Dezember 1965 von der UN-
Vollversammlung abgestimmten und nach 
einem Ratifizierungsverfahren am 4. Januar 
1969 in Kraft gesetzten Internationalen Kon-
vention zur Eliminierung aller Formen ras-
sistischer Diskriminierung wird unter ra-
cial discrimination „jede Unterscheidung, 
Ausschließung, Einschränkung oder Bevor-
zugung, die auf Rasse, Hautfarbe, Abstam-
mung, nationaler oder ethnischer Herkunft 
basiert und den Zweck oder Effekt hat, die 
Anerkennung, den Genuss oder das Ausüben 
von Menschenrechten und grundlegenden 
Freiheiten im politischen, ökonomischen, so-
zialen, kulturellen oder jedem anderen Feld 
des öffentlichen Lebens zu verunmöglichen 
oder zu verzerren“ verstanden. Bevorzugun-
gen zur Besserstellung oder zum Schutz be-
stimmter Gruppen sollen gleichwohl zuläs-
sig sein, solange sie die Rechte anderer nicht 
beeinträchtigen beziehungsweise nicht länger 
aufrechterhalten werden, als zur Verfolgung 
ihres Zwecks nötig sind.

Das Problem besteht darin, dass trotz ei-
ner Reihe maßgeblicher Publikationen kein 
Konsens darüber erreichbar ist, was zu Recht 
als Rassismus geächtet werden soll. Während 
die einen „Rasse“ funktional als Machtbezie-
hung verstehen, sehen andere darin eine be-
deutungsgeladene Diskriminierungspraxis, 
ohne doch angeben zu können, worin ge-
nau sich diese Praxis von anderen, etwa se-
xistischen oder klassenbezogenen Diskrimi-
nierungen unterscheidet. So wird rasch jede 
Ungleichbehandlung als „rassistisch“ be-
zeichnet.

ge wurde später wieder aufgenommen – man hatte 
sich darauf verständigt, in ihrer Erklärung den Stim-
men der Opfer, aller Opfer, Vorrang einzuräumen. 
Gleichwohl war die zeitweilige Tilgung der Antise-
mitismuspassage kein Zufall, sondern liegt in der Lo-
gik der Sache.
❙34  Entsprechend war es für die propalästinensischen 
NGOs zwingend, Antisemitismus als Problem nicht 
mehr zuzulassen – könnte doch unter Hinweis auf 
ihn auch der Zionismus gerechtfertigt werden.

Rassistische Diskriminierung aber ist eine 
Diskriminierung, die deshalb moralisch be-
sonders empört, weil sie Menschen für das 
bestraft, wofür sie per definitionem keine 
Verantwortung tragen, für wirkliche oder für 
wirklich gehaltene unveränderliche biologi-
sche Eigenschaften. Der neue antirassistische 
Diskurs versucht jedoch, über diese enge De-
finition hinauszugehen: Er möchte das Ge-
wicht der Empörung, das nur die biologisti-
sche Diskriminierung vor dem Hintergrund 
der Massenvernichtung der europäischen Ju-
den, Sinti und anderer durch das nationalso-
zialistische Deutschland auslöst, beibehalten, 
den historischen Anlass jedoch aufheben, da 
faktische Diskriminierung in heutigen west-
lichen Gesellschaften tatsächlich immer sel-
tener diesem biologistischen Deutungsmus-
ter folgt. ❙35

Moralische Bildung  
in weltgesellschaftlicher Verantwortung

Im Fall des transatlantischen Sklavenhan-
dels – jenes Thema, das auf der Konferenz 
von Durban 2001 ursprünglich im Mit-
telpunkt stehen sollte – ging es tatsächlich 
„nur“ um eine „klassische“ Form des Ras-
sismus, den auf Grundlage der Hautfar-
be. ❙36 Der Historiker Hugh Thomas, dem 
die gründlichste Studie zu diesem Thema zu 
verdanken ist, schätzt die Zahl der in vier-
hundert Jahren verschleppten, erniedrigten 
und umgebrachten Schwarzen auf elf Mil-
lionen, der Afrikanist Basil Davidson auf 
zwölf Millionen. ❙37 Die Fülle individuellen 
Leids, ökologischer, ökonomischer und mo-
ralischer Verwüstung, die der transatlanti-
sche Sklavenhandel verursacht hat, erweist 
ihn als ein weitgehend verdrängtes Trauma 
der nordatlantischen Welt im Zeitalter ihrer 

❙35  Vgl. Gargi Bhattacharyya et al., Race and Power – 
Global Racism in the Twenty-First Century, London 
2002.
❙36  Als die nationalsozialistische Judenverfolgung 
1933 – vor etwas mehr als 80 Jahren – begann, lag das 
Ende des Sklaverei in den USA knapp 70 Jahre zu-
rück. Im christlichen Äthiopien wurde sie 1942, im 
muslimischen Mauretanien erst 1981  aufgehoben.
❙37  Vgl. Hugh Thomas, The Slave Trade – The  Story of 
the Atlantic Slave Trade: 1440–1870, New York 1997, 
S. 804 f.; Basil Davidson, The African Slave Trade, 
Boston 1980; Norbert Finzsch et al., Von Benin nach 
Baltimore – Die Geschichte der African Americans, 
Hamburg 1999; Edward Ball, Die Plantagen am 
Cooper River, Frank furt/M. 1999.
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Formation. Als frühe Variante der Globali-
sierung hat er das Antlitz der von ihm be-
troffenen Gesellschaften, zumal jener, die 
Sklaven importierten, bis heute verzerrt. In-
wieweit diese Schäden finanziell abzugelten 
sind, ist nicht nur aus juristischen Gründen 
schwer zu ermessen. ❙38 

Es war und ist daher nur konsequent, dass 
die kulturellen Untergliederungen der Ver-
einten Nationen, namentlich die UNESCO, 
historisches Lernen zum transatlantischen 
Sklavenhandel schon vor Jahren zu einem 
ihrer vornehmsten Anliegen gemacht haben, 
um an diesem, vermeintlich nicht so euro-
zentrischen Thema wie es der Holocaust 
ist, eine universalistische und universale Er-
ziehung zur Achtung der Menschenrech-
te zu begründen und umzusetzen. ❙39 Bereits 
1994 hat die UNESCO mit dem Slave Rou-
te Project ❙40 ein Bildungsprojekt aufgelegt, 
das sich mit der Geschichte des transatlan-
tischen Sklavenhandels auseinandersetzt, 
und zwar mit dem Ziel, durch die Analyse 
des dieser unmenschlichen Praxis zugrun-
deliegenden Rassismus einen bleibenden 
Beitrag zum Weltfrieden zu leisten. Mit dem 
an die UNESCO angegliederten Associated 
Schools Project Network ❙41 (ASPNet) wird 
zudem der Versuch unternommen, durch 
die Auseinandersetzung mit dem transat-
lantischen Sklavenhandel einen „interkul-
turellen Dialog“ zwischen jungen Menschen 
in Europa, Afrika und den beiden Ameri-
kas beziehungsweise der Karibik zu beför-
dern. Das 1998 ins Leben gerufene, von 25 
Ländern getragene Projekt wendet sich an 

❙38  Vgl. Hermann Lübbe, „Ich entschuldige mich“. 
Das neue politische Bußritual, Berlin 2003; Vla-
dimir Jankélévitch, Das Verzeihen, Frank furt/M. 
2003; Jeffrie G. Murphy/Jean Hempton, Forgi-
veness and Mercy, Cambridge 1988; Paul Ricœur, 
Symbolik des Bösen, Phänomenologie der Schuld, 
2 Bde., Freiburg–München 2002 (1960); Jacques 
Derrida, On Cosmopolitanism and Forgiveness, 
London 2001.
❙39  Vgl. Micha Brumlik, Der transatlantische Skla-
venhandel, das Entstehen des modernen Rassismus 
und der Antisemitismus. Plädoyer für eine pädago-
gisch folgenreiche Synthese, in: Fritz Bauer Insti-
tut (Hrsg.), Grenzenlose Vorurteile, Jahrbuch 2002 
zur Geschichte und Wirkung des Holocaust, Frank-
furt/M. 2002, S. 69–86.
❙40  Vgl. UNESCO, Division of Intercultural Projects 
(Hrsg.), The Slave Route, Paris 1998.
❙41  Vgl. Elizabeth Khawajkie (Hrsg.), The ASPNET 
TST PROJECT, Paris o. J.

Schulen und Lehrer und soll dazu beitra-
gen, den Einfluss des Sklavenhandels auf die 
Formation der atlantischen Zivilisation und 
jene kulturellen Interaktionen, die aus ihm 
resultierten, nachzuvollziehen. Es soll da-
durch nicht nur eine solidarische Haltung 
befördert werden, sondern auch die Bereit-
schaft zum Engagement gegen alle – auch 
moderne – Formen von Sklaverei. Zugleich 
wurde ein neuer Gedenktag ins Leben geru-
fen: der 23. August als internationaler Tag 
des Gedenkens an die Sklaverei und ihre 
Aufhebung. An diesem Tag erhoben sich 
1791 in der französischen Kolonie Saint-Do-
mingue (Haiti) die Schwarzen, um die Aus-
dehnung der Prinzipien der Revolution auch 
auf die Kolonien durchzusetzen.

Mit dem transatlantischen Sklavenhandel 
stellt sich ein geschichtsphilosophisches Pro-
blem, das – mit der Ausnahme einer Studie 
des konservativen Hermann Lübbe ❙42 – syste-
matisch noch kaum traktiert wurde: das Pro-
blem einer moralischen Ökonomie der Welt-
gesellschaft, ihrer arbeitsteiligen Täterschaft 
und der sinnvollen Zurechnung vergangener 
Schuld. Spätestens hier zeigt sich, dass eine 
moralische Bildung in weltgesellschaftlicher 
Verantwortung ohne Rückgriff auf das Leh-
ren einer – um noch einmal Kant zu zitieren – 
noch zu schreibenden „Geschichte in welt-
bürgerlicher Absicht“ ❙43 und die Hoffnung 
auf das Lernen aus dieser Geschichte nicht 
auskommt. Aber auch damit ist nicht mehr 
als ein Programm bezeichnet, das nach wie 
vor seiner Entfaltung harrt.

❙42  Vgl. H. Lübbe, (Anm. 38), S. 17 ff.
❙43  Immanuel Kant, Idee zu einer allgemeinen Ge-
schichte in weltbürgerlicher Absicht, in: ders., Werke 
Bd. 9, Darmstadt 1964, S. 33–50.
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Holocaust und APuZ 3–4/2016 
historisches Lernen

Volkhard Knigge

 3–9 Unannehmbare Geschichte begreifen
Die Bewahrung des Gedächtnisses an die Opfer des Nationalsozialismus und die 
Erinnerung gehören heute zur deutschen Staatsräson. Trotzdem klaffen der Aus-
bau der Gedenkstättenlandschaft und die systematische Konzeptualisierung des 
Lernens aus „unannehmbarer Geschichte“ (Kertész) auseinander.

Natan Sznaider

 10–15 Gedächtnis im Zeitalter der Globalisierung
Die Erinnerungen an den Holocaust haben sich verallgemeinert und verwandelt 
in einen universalen Code. Im neuen kosmopolitischen Europa wird die Erinne-
rung an den Holocaust zu einem Mahnmal für die allgegenwärtige Modernisie-
rung der Barbarei – nicht für den institutionalisierten Hass gegen die Juden.

Astrid Messerschmidt

 16–22 Kritische Gedenkstättenpädagogik in der Migrationsgesellschaft
Das Fehlen einer rassismuskritischen Perspektive im Erinnerungsdiskurs führt 
zu einem Kurzschluss, durch den Vielfalt als Abweichung aufgefasst wird. Der 
nicht aufgearbeitete Rassismus holt die Gesellschaft auch dort ein, wo sie beson-
ders selbstkritisch zu sein beansprucht, nämlich im Umgang mit Auschwitz.

Elke Gryglewski

 23–28 Gedenkstättenarbeit zwischen Universalisierung und Historisierung
Anhand verschiedener Aspekte wird gezeigt, wie komplex die Herausforderung 
für Gedenkstätten heute ist, Besucherinnen und Besucher nicht nur für NS-Ge-
schichte zu interessieren, sondern ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich diese 
Geschichte anzueignen und ihre Relevanz für die Gegenwart zu erkennen.

Micha Brumlik

 29–37 Globales Gedächtnis und Menschenrechtsbildung
In welcher Weise werden universelle Werte heute kulturell verbreitet? Werden sie 
abstrakt oder über spezifische Narrative konkretisiert? Kann der vom nationalsozi-
alistischen Deutschland verübte Völkermord an den Juden Europas als jene „große 
Erzählung“ gelten, die weltweit ein Menschenrechtsbewusstsein vorantreibt?
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